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Zusammenfassung 

1. Für die Ertüchtigung der Infrastruktur sind die Genehmigungs- und Zulassungsbehörden 
zentral. Der Bedarf an qualifizierten Sachbearbeiter*innen wird steigen, um die vielen Ver-
fahren in den nächsten Jahren zu bewältigen. Bereits jetzt ist ersichtlich, dass durch das Aus-
scheiden der Babyboomer-Generation die Nachbesetzung von Stellen nicht mehr flächende-
ckend gewährleistet werden kann.  
 

2. Der Pakt für Planungsbeschleunigung aus dem Herbst 2023 hat bereits erste praktische Maß-
nahmen eingeleitet, um die Genehmigungs- und Zulassungsbehörden funktionsfähiger zu 
machen. Digitale Instrumente und Künstliche Intelligenz (KI) sind mittel- und langfristig Lö-
sungen in diesem Bereich, sie helfen allerdings nicht kurzfristig und nur in bestimmten Ab-
schnitten des Zulassungsverfahrens. Der Projektmanager gem. § 2b 9. BImSchV kann in Ein-
zelfällen die behördliche Arbeit unterstützen, benötigt durch Ausschreibungsverfahren je-
doch zunächst zusätzliche personelle Kapazitäten. 

 
3. Der Problemdruck besonders im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahren und hier speziell im Bereich der Anlagengenehmigungen für Windkraftanlagen 
bleibt sehr hoch. Nicht alle Bundesländer können – wie das Bundesland Bayern 2024 - 100 
zusätzliche Stellen den Genehmigungs- und Zulassungsbehörden kurzfristig zur Verfügung 
stellen. Es braucht daher im Personalbereich bundesweite Instrumente, die rasch wirksam, 
flexibel und sofort nutzbar sind - und die keine neuen gesetzlichen Änderungen benötigen.   

 
4. Es wird die Schaffung flexibler Genehmigungsteams (FGT) vorgeschlagen, die bundesweit bei 

Personalengpässen in Zulassungs- und Genehmigungsverfahren eingesetzt werden können. 
Gedacht vor dem Hintergrund immissionsschutzrechtlicher Verfahren, kann dieses Instru-
ment sukzessive auch im Planfeststellungsbereich Einsatz finden.  

 
5. Wesentliche Vorteile des FGT-Ansatzes sind: 

- der (finanzielle) Aufwand ist vergleichsweise gering 
- mit ihm bewegt man sich innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens 
- er schafft Entlastung für alle immissionsschutzrechtlichen Verfahren und überall in den 

beteiligten Bundesländern 
- der Zuschnitt ist so flexibel, dass er nach und nach weiterentwickelt werden kann 

 
6. Zentrale Elemente des FGT-Ansatzes sind die Vermittlungsstelle, die Stamm- und die bedürf-

tigen Genehmigungsbehörden: Bei der Vermittlungsstelle handelt es sich um eine neue öf-
fentliche Einheit, die zur Realisierung des FGT-Ansatzes geschaffen wird. Sie ist die zentrale 
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Steuerungseinheit, beispielsweise auf der obersten Ebene eines teilnehmenden Landes an-
gesiedelt, und hat zur Aufgabe, den Abruf-Pool an Mitarbeitenden für die bedürften Geneh-
migungsbehörden zu steuern und zu koordinieren. Dies geschieht, indem sie die Bedarfsmel-
dungen der Genehmigungsbehörden entgegennimmt, aufarbeitet und Vorschläge für die Zu-
sammensetzung der FGT für den Einsatz entwickelt. Weiterhin kümmert sich die Vermitt-
lungsstelle um die kontinuierliche Aufstockung des Abruf-Pools mit geeigneten Kandidat*in-
nen.  
 

7. Der Abruf-Pool ist eine von der Vermittlungsstelle geführte Datei. Der Pool besteht einerseits 
aus bereits bestehendem wechselwilligem Personal aus Genehmigungsbehörden und ande-
rerseits aus speziell für die Tätigkeit im FGT eingestelltem Personal. Dies können aktuell im 
öffentlichen Dienst beschäftigte Personen oder Ruheständler sein. Hinzu kommen Personen, 
die bei der Vermittlungsstelle speziell für Einsätze in FGT eingestellt werden.  

 
8. Ausgelöst durch die Bedarfsmeldung der Genehmigungsbehörden werden von der Vermitt-

lungsstelle aus dem Abruf-Pool in Abstimmung mit den Stammbehörden und den dortigen 
Personalräten die FGT gebildet. Bei der Zusammensetzung gibt es eine beträchtliche Flexibi-
lität: angefangen von der Entsendung einer einzelnen Person bis hin zu einem größeren 
Team. 
Entsandte Personen oder die Mitglieder des Teams werden zur Genehmigungsbehörde ab-
geordnet und unterstützen dessen Personal bei der Bearbeitung eines bestimmten Verfah-
rens oder auch einzelner Verfahrensschritte. An den Zuständigkeiten, insbesondere an der 
Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigungsbescheide, ändert sich durch die Einbezie-
hung der FGT nichts. 

 
9. Damit der FGT-Ansatz zum Erfolg führt, müssen einige praktische Voraussetzungen geschaf-

fen werden: Die Etablierung der Vermittlungsstelle zunächst mit 3-5 Personen, die Klärung 
der vertraglichen Beziehungen zwischen den beteiligten Bundesländern (durch Verwaltungs-
vereinbarungen) sowie die Finanzierung der Vermittlungsstelle (Anlaufkosten und dauer-
hafte Finanzierung durch Gebühren) sowie die Klärung der dienstrechtlichen Ebene.  

 
10. Zunächst wird von einem Abruf-Pool in einer Größenordnung von 100 Personen ausgegan-

gen. Hierbei handelt es sich sowohl um Spezialisten, als auch um Generalisten. Finanzmittel 
werden zunächst benötigt für die Schaffung der Vermittlungsstelle einschließlich des dort 
gebundenen Personals und der Erfüllung seiner Aufgaben sowie für die operative Abwicklung 
des jeweiligen FGT-Einsatzes. Die Kosten des angeforderten Personals trägt die anfordernde 
Genehmigungsbehörde.  
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11. Der Erfolg des FGT-Ansatzes hängt davon ab, dass sich genügend qualifizierte Mitarbeitende 

rekrutieren lassen, die bereit sind, in einem FGT zu arbeiten. Das wiederum setzt Anreize 
voraus. In Betracht kommen insbesondere mit der Tätigkeit verknüpfte berufliche Vorteile 
(vor allem – raschere – Beförderungen), monetäre Anreize (vor allem Zulagen), Anreize im 
Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit (etwa Home-Office), sonstige Anreize (zum 
Beispiel spezifische Fortbildungen und Studienförderungen). Die Vermittlungsstelle sollte 
von Anfang an finanziell hinreichend ausgestattet werden, um die finanziellen Anreize ge-
währen zu können.  
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1 Einleitung 

Die Diskussion um die Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren ist nicht neu.1 In den 
letzten Jahren hat sie nochmals Fahrt aufgenommen – auf der politischen Ebene, innerhalb der Ver-
waltung, in Umweltverbänden, in der Literatur.2 Entweder wird dabei vorrangig mehr oder weniger 
summarisch das ganze Themenfeld adressiert oder es werden einzelne gesetzgeberische Maßnah-
men der vergangenen Jahre behandelt. Wenn man von dem neuen Instrument des Projektmanagers 
absieht,3 werden Maßnahmen auf der Personalebene jedoch allenfalls gestreift.4  
 

1.1 Ausgangslage 

Klagen über die Langwierigkeit von Verwaltungsverfahren sind weit verbreitet. Namentlich im Zu-
sammenhang mit Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten und dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energie wird regelmäßig ins Feld geführt, es liege an der Langwierigkeit der Zulassungsverfahren, 
dass es nicht oder jedenfalls nicht schnell genug vorangehe.5 Korrespondierend verging in den letz-
ten Jahren nicht eine Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsident*innen der Län-
der, in der nicht Beschlüsse zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, zum Bürokratieabbau 
oder dgl. gefasst werden.6 Als Belege dafür, dass sogar Großvorhaben in kurzer Zeit genehmigt wer-
den können, werden kontrastierend die Tesla-Genehmigung in Grünheide sowie die Genehmigung 
des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ins Feld geführt.7 Allerdings ist fraglich, ob auf diese Weise 
                                                           
1 Rombach, Der Faktor Zeit in umweltrechtlichen Genehmigungsfragen; Bullinger, Beschleunigte Genehmigungsverfah-
ren für eilbedürftige Vorhaben; Groß, ZUR 2021, 75 ff. m.w.N.; Roth, ZRP 2022, 82 f.; Koalitionsvereinbarung für die 13. 
Legislaturperiode vom 11. November 1994, S. 7: „Eine Straffung und Beschleunigung ist beispielsweise weiterhin im 
Baurecht, bei Sicherheitsvorschriften und bei den umweltrechtlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren vorgese-
hen.“ 
2 Siehe Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Länder; Kment, NVwZ 
2024, 1609 ff.; NABU, Pakt für Planungs- Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung darf nicht zu einer Entker-
nung des Naturschutzes führen, offener Brief vom 6. Oktober 2023. 
3 § 2b Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV), zuletzt geändert durch Artikel 4 Gesetz vom 
03.07.2024 BGBl. 2024 I Nr. 225. 
4 Burgi/Nischwitz/Zimmermann, NVwZ 2022, 1321 (1324 f.); Bogumil et al., Weiterentwicklung der baden-württember-
gischen Umweltverwaltung - Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg, 22.08.2016, S. 74 ff.  
5 Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3; Roth, ZRP 2022, 82. 
6 Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Länder, S. 27; Beschlüsse der 
Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 2. Dezember 2020, Maßnahmenprogramm von Bund und Ländern für Büro-
kratieabbau und Verwaltungsmodernisierung. 
7 Staatskanzlei Brandenburg, Pressemittelung vom 04. März 2022: „Das Tesla-Genehmigungsverfahren ist in mehrfa-
cher Hinsicht ein ungewöhnliches Verfahren. Durch das Landesamt für Umwelt wurde in vergleichsweise kurzer Zeit 
nicht nur eine Fabrik, sondern ein ganzes Industriegebiet mit mehreren Großanlagen und wiederholter Öffentlichkeits-
beteiligung geprüft und genehmigt.“ 

https://archive.org/details/pakt-fur-planungs-genehmigungs-und-umsetzungsbeschleunigung-zwischen-bund-und-landern
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naturschutz/naturschutzrecht/231006-offener-brief_planungsbeschleunigung_final.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naturschutz/naturschutzrecht/231006-offener-brief_planungsbeschleunigung_final.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Allgemein/160822_Gutachten_Weiterentwicklung_Umweltverwaltung.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Allgemein/160822_Gutachten_Weiterentwicklung_Umweltverwaltung.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Allgemein/160822_Gutachten_Weiterentwicklung_Umweltverwaltung.pdf
https://archive.org/details/pakt-fur-planungs-genehmigungs-und-umsetzungsbeschleunigung-zwischen-bund-und-landern
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/BessereRechtsetzung/53_Beschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/BessereRechtsetzung/53_Beschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.brandenburg.de/media_fast/365/220304%20PM%20Tesla%20Genehmigungsbescheid.pdf
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tatsächlich ein signifikanter Beitrag zur Problembewältigung in der Fläche geleistet werden kann, ob 
die Beispiele generalisierbar sind und ob es nicht andere Ansätze gibt, die im Behördenalltag Nutzen 
stiften können, ohne dass zugleich Umweltstandards gesenkt und Beteiligungsrechte geschmälert 
werden. An dieser Stelle setzt die vorliegende Konzeptstudie mit dem FGT-Ansatz an. 

1.2 Mit der Konzeptstudie verfolgte Ziele 

Im Zentrum steht die Entwicklung des Flexible-Genehmigungs-Teams-Ansatzes (FGT-Ansatz). Her-
auszuarbeiten ist, wie solche Teams aussehen könnten, wie sie funktionieren, wie die Teammitglie-
der rekrutiert und eingesetzt werden sollen. Da dabei in mancherlei Hinsicht Neuland betreten wird, 
sind eine Reihe von Klärungen und Erläuterungen nötig. Zunächst ist die Frage zu beantworten, wa-
rum es zusätzlich zu den praktizierten und diskutierten Instrumenten überhaupt den FGT-Ansatz 
braucht. Herauszuarbeiten ist, inwieweit auf herkömmliche Behördenstrukturen und -abläufe zu-
rückgegriffen werden kann und worin der innovative Ansatz im Kern besteht. Zu klären ist, was es im 
Zusammenhang mit der Einführung des neuen Instruments an verwaltungspraktischen Erfordernis-
sen zu bedenken gibt. Um den Aufwand im Zusammenhang mit der Etablierung der Flexiblen Geneh-
migungsteams so gering wie möglich zu halten und auf diese Weise signifikant die Bereitschaft zu 
erhöhen, von ihnen Gebrauch zu machen, ist soweit wie möglich auf vertraute und bewährte Aus-
prägungen des Verwaltungshandelns zu setzen. Das betrifft insbesondere die Orientierung an den 
Behörden und ihren Organisationseinheiten, die für Genehmigungsverfahren zuständig sind und 
bleiben (Dezernate, Fachdienste, Referate), aber auch die Verwendung von Abordnung oder Verset-
zung als personalpolitisches Instrument. 
 
Schwerpunktmäßig geht es darum, die folgenden Fragen zu beantworten: 

- Wo und was ist der spezifische Ansatz, den das FGT-Konzept im Kontext der Verfahrensbe-
schleunigungsdiskussion verfolgt? 

- Wie grenzt er sich von anderen diskutierten und praktizierten Instrumenten ab, namentlich 
vom Projektmanager? 

- Was macht den FGT-Ansatz aus, wie soll er funktionieren? 
- Worin bestehen die praktischen Voraussetzungen? 
- Welche Umsetzungsnotwendigkeiten sind zu bedenken? 
- Welchen neuralgischen Punkten ist besonders Aufmerksamkeit zu schenken? 
- Wie könnte/sollte weiter vorgegangen werden? 

 

Die auf diese Weise erzielten Befunde sind zu bündeln und zu akzentuieren. 



UfU e. V.  
ReaFlex: Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren durch flexible Genehmigungsteams - 
praktische Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten  

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. · Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de Seite 10 von 85 

1.3 Eingrenzung der Fragestellung, methodische Vorüberlegungen, Gang der Darstellung 

Aussagen in der jüngsten Zeit zum Themenfeld Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfah-
ren konzentrieren sich zum einen auf die rechtlichen Stellschrauben (Verkürzung von Fristen, vorzei-
tiger Beginn, Reduzierung der Rechtschutzmöglichkeiten), zum anderen auf im Fokus der (Fach-)Öf-
fentlichkeit stehende Großvorhaben (etwa Tesla, LNG-Terminals).8 Deutlich weniger im Blickfeld ste-
hen demgegenüber „Normalverfahren“, also das „täglich Brot“ der Genehmigungsbehörden. Gerade 
hier entscheidet sich aber, ob es gelingen kann, die Problematik insgesamt in den Griff zu bekom-
men. Bereits jetzt und erst recht in Zukunft ist mit einem Anstieg von zudem nicht selten komplexer 
werdenden Verfahren zu rechnen.9 Deshalb setzt die Konzeptstudie explizit bei den Normalverfah-
ren an. Ganz praktisch wird geprüft, was getan werden kann, um einen vergleichsweise realistisch 
umsetzbaren Beitrag zur Problemlösung zu leisten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erfahrungen, 
die in den letzten Jahren mit der Genehmigung von Verfahren wie Tesla in Grünheide (Brandenburg) 
und der Genehmigung der LNG-Terminals in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gesam-
melt wurden, nicht mehr im Blickfeld stünden.  
 
Vergleichsweise realistisch umsetzbar meint dabei vor allem Folgendes: An das materielle Recht (ins-
besondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen) soll durchgängig nicht gerührt werden. Nicht angetastet wird die grundsätzli-
che Behördenstruktur mit der föderalen Verankerung der für BImSchG-Anträge zuständigen Geneh-
migungsbehörde, auch nicht die bewährte Konstruktion mit den Organisationseinheiten, die für Ge-
nehmigungsverfahren zuständig sind und bleiben (Dezernate, Fachdienste, Referate). Weiterhin 
wird zugrunde gelegt die Trennung zwischen der Genehmigungsbehörde und den Fachbehörden 
einschließlich der Art ihres Zusammenwirkens. Schließlich wird das neue Instrument Projektmanager 
nicht als alternativer, sondern als zusätzlicher Lösungsansatz verstanden – inklusive möglicher Sy-
nergieeffekte. Die dermaßen präzisierte Fragestellung führt zu folgenden methodischen Überlegun-
gen und den zu betrachtenden vielfältigen Aspekten: 
 

                                                           
8 Umfassender Überblick über die Beschleunigungsgesetzgebung in Zschiesche/Grünberger, NuR 2024, 505 und NuR 
2024, 735; Burgi/Nischwitz/Zimmermann, NVwZ 2022, 1321 (1326 f.); Balla/Sangenstedt, ZUR 2023, 387 f.; Hohnerlein, 
NVwZ 2022, 750; Stellungnahme des Beirats Verwaltungsverfahrensrecht beim Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat, NVwZ 2020, 1095 ff.; Tagesspiegel Background vom 23. März 2022, Politik und Industrie fordern „Tesla-
Tempo“.  
9 So werden sich nach Ansicht des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI) die Genehmigungsverfahren bis 
2030 verdoppeln, BDI-Analyse 07. November 2022; In § 4 EEG 2023 und § 2a WindSeeG sind die Ziele bzw. Ausschrei-
bungsvolumen für Erneuerbare Energien festgelegt. Um diese Ziele erreichen zu können, wird die Anzahl der Zulas-
sungsverfahren deutlich steigen, siehe auch: NDR, Wie läuft der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland? vom 
26.02.2025.  

https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/politik-und-industrie-fordern-tesla-tempo
https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/politik-und-industrie-fordern-tesla-tempo
https://bdi.eu/artikel/news/bdi-analyse-verdopplung-der-genehmigungsverfahren-bis-2030
https://www.ndr.de/nachrichten/ndrdata/Wie-laeuft-der-Ausbau-von-Solar-Windkraft-Batteriespeicher-Erneuerbare-Energien-in-Deutschland,erneuerbare104.html
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Was die aktuelle Situation und die voraussichtliche Entwicklung in quantitativer Hinsicht (dazu un-
ter 3.) anbelangt, wurde auf vorhandene Daten, Übersichtsdarstellungen und Prognosen zurückge-
griffen. Sie zeigten bereits die Notwendigkeit, sich um zusätzliche Lösungsansätze zu bemühen. Ei-
gene Erhebungen waren deshalb nicht erforderlich. Freilich sagen quantitative Befunde allein noch 
wenig darüber aus, worin die spezifischen Probleme bestehen und wo demgemäß angesetzt werden 
sollte. Deshalb wurden ergänzend leitfadengestützte Interviews mit Experten und Expertinnen für 
sinnvoll und notwendig erachtet. Durch sie ließen sich vertiefte Einblicke in die konkrete (Arbeits-) 
Situation rund um das Thema Personal in Zulassungsbehörden gewinnen. Die Interviews konnten 
auch genutzt werden, um Rückmeldungen zu dem Flexible-Genehmigungs-Teams (FGT)-Ansatz zu 
bekommen, welche es ermöglichten, Hinweise noch innerhalb der Konzeptstudie zu berücksichtigen. 
 
Der hier entwickelte Ansatz ist naturgemäß nicht der einzige, der im Zusammenhang mit der Be-
schleunigungsdiskussion im Raum steht. Praktizierte und diskutierte Lösungsansätze sind deshalb 
vorzustellen, zu würdigen und in Beziehung zu dem FGT-Ansatz zu setzen (unter 4.). Bei dem FGT-
Ansatz selbst sind zunächst die Rahmenbedingungen zu erörtern, die für ihn konstitutiv sind. Die 
Ausrichtung an praktischen Erfordernissen verlangt die Benennung der maßgeblichen Eckpunkte. Im 
Zentrum der Konzeptstudie steht naturgemäß die Entwicklung und Ausgestaltung des Instruments 
(unter 5.2.). Die Gewinnung und der Einsatz der Teams ist ohne Personalmaßnahmen nicht zu be-
werkstelligen. Die wesentlichen in Betracht kommenden Umsetzungsnotwendigkeiten sind deshalb 
darzulegen.  
 
Regelmäßig begegnet die Einführung neuer Instrumente Skepsis, die allerdings häufig unstrukturiert 
und wenig fundiert artikuliert wird. Umso wichtiger ist, in einem frühen Stadium das Instrument ei-
ner – notwendigerweise – überschlägigen Prüfung zu unterziehen und damit möglichen Einwänden 
zu begegnen. Nicht zuletzt, weil damit explizit Gesichtspunkte aus der Gesetzgebungs- und der Ver-
waltungspraxis eine zentrale Rolle spielen, werden für eine solche Prüfung seit Jahrzehnten in der 
Implementationsforschung nach und nach entwickelte Kriterien herangezogen. Sie wird auch bei der 
summarischen Prüfung der Umsetzungsnotwendigkeiten zugrunde gelegt (unter 6.). Vertieft ist so-
dann auf neuralgische Punkte im Hinblick auf die Realisierung einzugehen (unter 7.). Schließlich sind 
Überlegungen zum weiteren Vorgehen anzustellen (unter 8.).  
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2 Methodik 

Die Studie wurde in verschiedenen Arbeitsschritten erarbeitet und beinhaltete mehrere methodi-
sche Herangehensweisen. Vor allem lag den Autoren der Konzeptstudie daran, keine rein akademi-
sche Problemanalyse oder ein zu stark rechtlich orientiertes Gutachten zu verfassen, sondern eine 
praktisch umsetzbare Konzeptstudie zu erarbeiten, die demgemäß auch mit Praktiker*innen in die-
sem Bereich rückgekoppelt werden musste. 
 
Zunächst wurde im Rahmen einer Desktop-Recherche die vorhandene Literatur überwiegend auf 
Länderebene aus den Bereichen Verwaltungsaufbau, Personal und Zulassungs- und Genehmigungs-
verfahren mit Fokus Personal zusammengetragen und analysiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf wis-
senschaftlichen Studien, Berichten, Leitfäden, Best-Practice Beispielen wie Pool-Lösungen, und ganz 
allgemein Informationen zu Initiativen in den o.g. Themen. Die Literaturrecherche wurde nicht nur 
internetgestützt durchgeführt, sondern erstreckte sich auch auf juristische Datenbanken wie Juris 
und Beck-Online. Zudem wurden Zeitschriften in den Bereichen Öffentliche Verwaltung, Personal-
management und Planungsverfahren – wenn nicht ohnehin in den Datenbanken vorhanden – dann 
in entsprechenden Bibliotheken durchsucht. Komplettiert wurden die Recherchen mit Stichproben 
zu Presse- und Medienberichten sowie Veröffentlichungen und in Auftrag gegebene Studien der Län-
der und des Bundes (beispielsweise Pakt Planungsbeschleunigung und entsprechende Berichte).  
 
Durch die Auswertung der Literaturdaten wurde schnell deutlich, dass Datengrundlagen im Bereich 
Personal für die Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in Deutschland nicht ausreichend vorlie-
gen. Daher wurde die Recherche deutlich umfangreicher als zunächst gedacht. Sie erstreckte sich 
nicht nur auf die letzten 5-10 Jahre, sondern teilweise auf die letzten 20 Jahre. Selbstverständlich 
wurden aufgrund der unterstellten Aktualität die Daten der letzten fünf Jahre in der Auswertung 
deutlich stärker gewichtet. Nicht ausreichend vorhandene Datengrundlagen sind insbesondere: 
 

- Zahl der Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in Deutschland einschließlich der Mitar-

beitendenzahlen (Infrastrukturvorhaben und Industrieanlagen) 

- Daten und Prognosen zu künftigen Bedarfen an Personal sowie von altersbedingten Abgän-

gen von Personal 

- Zahl der Genehmigungs- und Zulassungsverfahren nach Sektoren und im Verlauf der letzten 

10 Jahre in Deutschland  

Um zumindest das Genehmigungs- und Zulassungsgeschehen in Deutschland empirisch zu erfassen, 
wurde die Anzahl der durchgeführten Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für die Jahre 2020-
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2023 ermittelt. Dies erfolgte mittels eines sogenannten Web-Scrapers, welcher systematisch Daten 
aus den UVP-Portalen des Bundes und der Länder sammelt und verarbeitet. Diese Daten erlaubten 
dem Studienteam eine Abschätzung zum möglichen Bedarf Flexibler Genehmigungsteams und teil-
weise auch ihrer Größe. Darüber hinaus geben die Daten Aufschluss über den Bedarf in den einzel-
nen Zulassungsregimen und Bundesländern.  
 
Nach der Recherche von Daten und ihrer Auswertung wurden Hypothesen abgeleitet und formuliert. 
Um diese zu überprüfen, wurden für die Bereiche Planung sowie Genehmigungs- und Zulassungsbe-
hörden Akteur*innen mit hinreichend langer Erfahrung identifiziert, die Verteilung im Bundesgebiet 
beachtet und Interviewleitfragen aus den Hypothesen erarbeitet und sodann sechs etwa einstündige 
Interviews direkt oder per Videokonferenz im Zeitraum September 2024 bis Januar 2025 durchge-
führt.10 Zusätzlich stand dem Studienteam die Auswertung von 30 Interviews mit verschiedenen Ak-
teursgruppen des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen aus einem zuvor stattgefundenen For-
schungsvorhaben zum Stand der Beschleunigungsgesetzgebung zur Verfügung.11 
 
Als weiterer Schritt wurden die bis Oktober 2024 gewonnenen Erkenntnisse und das bis dahin ent-
wickelte Modell der Flexiblen Genehmigungsteams am 14. November 2024 im Rahmen der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe AG Personal des Paktes Planungsbeschleunigung im Innenministerium vorge-
stellt und mit den Teilnehmenden diskutiert.12 Diese Rückmeldungen wurden bei der weiteren Ent-
wicklung des Modells Flexibler Genehmigungsteams einbezogen. 

Ebenfalls einbezogen wurden in einem letzten Überprüfungsschritt vor Finalisierung der Konzept-
studie die Diskussionsergebnisse eines Online-Workshops im Februar 2025 mit zehn ausgewählten 
Experten/Expertinnen, darunter Behördenmitarbeitende, Unternehmer*innen sowie Vertreter*in-
nen des Bundeskanzleramtes, aber auch Mitarbeitende anerkannter Umweltverbände. Der Work-
shop diente dazu, die Ergebnisse der Konzeptstudie und das Modell der Flexiblen Genehmigungs-
teams zu präsentieren und mit den Teilnehmenden zu diskutieren. 

  

                                                           
10 Siehe Anhang: Interviewleitfaden. 
11 Siehe Zschiesche/Schneider/Schmidt, Abschlussbericht Wissenschaftliche Unterstützung des Rechtsschutzes in 
Umweltangelegenheiten in der 20. Legislaturperiode, Dessau 2025, S. 102 ff.  
12 Die AG wurde im Zuge des Paktes für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und 
Länder gegründet. Sie setzt sich aus Experten/Expertinnen für Personalfragen sowie ausgewählten Vertreter*innen der 
Länder, des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat zusammen. 
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3 Aktuelle Situation – Voraussichtliche Entwicklung 

Sowohl die Binnen- wie die Außenwahrnehmung wird geprägt von dem Eindruck einer stetigen Zu-
nahme von zu bewältigenden Zulassungsverfahren einerseits, immer größer werdenden Personal-
engpässen in den Behörden andererseits – und dies vor dem Hintergrund immer noch steigender 
rechtlicher Anforderungen.13 Für die Sinn- und Tragfähigkeit des FGT-Ansatzes ist es essenziell, ob 
diese Einschätzungen zutreffen: Nur wenn die Zulassungsbehörden so, wie sie gegenwärtig aufge-
stellt und ausgestattet sind, den Anforderungen nicht mehr gerecht werden oder diese nicht mehr 
bewältigen können, besteht Veranlassung, über Maßnahmen nachzudenken, die zwar nicht als All-
heilmittel fungieren, wohl aber breitflächig einen Beitrag zur Problemlösung leisten könnten. 
 
Zu dem Zweck wird zunächst ein summarischer Überblick über Zuschnitt und Zahl der Verfahren 
geliefert. Sodann wird – wiederum summarisch – die Personalsituation in den Zulassungsbehörden 
dargestellt. Inwieweit es in den letzten Jahren zu einer Zunahme von Verfahren und parallel zu einem 
Beschleunigungsdruck gekommen ist und welche Entwicklungen in der Zukunft zu erwarten sind, 
wird erörtert. Die auf die Weise erzielten Befunde führen zu Folgerungen für die sich anschließenden 
Überlegungen. 
 

3.1 Zuschnitt und Zahl der Verfahren 

Um die Ausgangslage einschätzen zu können, ist es unerlässlich, sich mit der Anzahl der Genehmi-
gungsverfahren zu beschäftigen. Belastbare Zahlen gibt es – soweit ersichtlich – nur für UVP-pflich-
tige Vorhaben. Die zugrunde liegenden Daten wurden im Beobachtungszeitraum systematisch ge-
speichert und ausgewertet. Datengrundlage bildet das gemeinsame UVP-Portal der Länder.14 Vor-
haben, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, sind nicht in die Betrachtung einbezogen. Obwohl 
nicht alle Vorhaben durch die Länder in das Portal hochgeladen werden – wenngleich dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist – bieten die erfassten Daten eine solide Grundlage, um Rückschlüsse auf die Art 
der Vorhaben und ihre Verteilung auf die Bundesländer zu ziehen.15 
 
 

                                                           
13 Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Deutschland ist, denkt und handelt zu kompliziert., S. 2; Roth, ZRP 2022, 82 
(84); Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3, (13 f.). 
14 Siehe: UVP-Portal der Länder 
15 Im Rahmen des Monitoring Report Öffentlichkeitsbeteiligung erhebt das UfU in regelmäßigen Abständen Daten zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Deutschland. Siehe Monitoring Report 2019 der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrele-
vanten Infrastrukturprojekten. 

https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/SharedDocs/Downloads/DE/Positionspapiere/2021-09-deutschland-ist-zu-kompliziert.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.uvp-verbund.de/
https://www.ufu.de/projekt/monitoring-report-2019/
https://www.ufu.de/projekt/monitoring-report-2019/
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Im UVP-Portal werden die Vorhaben den UVP-Kategorien der Anlage 1 des UVPG zugeordnet. Diese 
stellen grobe Oberkategorien dar. Unter die Kategorie „Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie“ fal-
len beispielsweise Windkraftanlagen oder Gaskraftwerke. Verkehrsvorhaben umfassen typischer-
weise die Errichtung oder Erneuerung von Straßen und Brücken oder der Bau von Bahnstrecken.  
 
Im Jahr 2023 wurden laut UVP-Portal der Länder in Deutschland Genehmigungsverfahren für insge-
samt 590 UVP-pflichtige Vorhaben durchgeführt. Dies entspricht einem leichten Anstieg gegenüber 
2022, als 533 Vorhaben registriert wurden. Die häufigsten Vorhaben sind die der Kategorie Wärme-
erzeugung, Bergbau, Energie, mit 288 Verfahren im Jahr 2023 (ca. 49 % aller Verfahren). Ein Großteil 
dieser Verfahren entfiel auf Windenergieanlagen, welche eine dominierende Rolle spielen. Auf was-
serwirtschaftliche Vorhaben entfielen 76 Verfahren (ca. 13 %), während Verkehrsvorhaben 71 Ver-
fahren (ca. 12 %) ausmachten. Auch in den Bereichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen (30 
im Jahr 2023, 16 im Jahr 2022) sowie Steine, Erden, Glas, Baustoffe (18 im Jahr 2023, 14 im Jahr 
2022) wurden Zunahmen verzeichnet.  
 
Die Entwicklung über die vergangenen Jahre zeigt, dass in nahezu allen Kategorien ein Anstieg der 
Verfahren verzeichnet wurde. Besonders auffällig ist die Zunahme im Bereich der Wärmeerzeugung, 
Bergbau, Energie, die seit 2020 kontinuierlich gestiegen ist (2020: 225 Verfahren, 2021: 237, 
2022: 239, 2023: 288). Dies deutet auf eine anhaltend hohe Bedeutung der Energiewende und des 
Ausbaus erneuerbarer Energien hin. 
 
Zu bedenken gilt es zudem, dass zum einen die in den UVP-Portalen gelisteten Verfahren und Vor-
haben nur einen Teil der UVP-pflichtigen Vorhaben darstellen, weil das UVP-Portal regelmäßig nicht 
vollständig das Zulassungs- und Genehmigungsgeschehen in Deutschland abbildet.16 Zum anderen 
stellen die nach einem einfachen Genehmigungsverfahren (§ 19 BImSchG) durchzuführenden Anla-
gengenehmigungen in der Industrie sowie die Vorhaben, wo Plangenehmigungsverfahren durchzu-
führen sind, zahlenmäßig die größere Gruppe an Verfahren für die jeweiligen Zulassungs- und Ge-
nehmigungsbehörden dar. Diese werden aber statistisch nicht erfasst bzw. gibt es hierfür keine aus-
wertbaren Daten über die Sektoren und Bereiche.    

                                                           
16 Vgl. Monitoring Report Öffentlichkeitsbeteiligung 2018 und 2019 sowie den Report 2020-2023 (im Erscheinen), je-
weils herausgegeben vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen: unter https://www.umwelt-beteiligung.de/moni-
toring-report-2018-oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-infrastrukturprojekten-in-deutschland/ 12.03.2025. 

https://www.umwelt-beteiligung.de/monitoring-report-2018-oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-infrastrukturprojekten-in-deutschland/
https://www.umwelt-beteiligung.de/monitoring-report-2018-oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-infrastrukturprojekten-in-deutschland/
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Abbildung 1: UVP-pflichtige Infrastrukturvorhaben in Deutschland in den Jahren 2022 – 2023. Quelle: eigene Berech-
nung; https://uvp-verbund.de. 

Die Verteilung der Genehmigungsverfahren zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern. Dies ist vor allem auf regionale Gegebenheiten zurückzuführen. Im Jahr 2023 entfiel der Groß-
teil der Verfahren in Deutschland auf Nordrhein-Westfalen mit 151 Vorhaben, gefolgt von Nieder-
sachsen mit 84 und Mecklenburg-Vorpommern mit 51 Verfahren. Diese drei Bundesländer vereinen 
zusammen etwa 48 % aller UVP-pflichtigen Vorhaben in Deutschland. Die hohe Anzahl von Verfahren 
in Nordrhein-Westfalen lässt sich durch die wirtschaftliche und infrastrukturelle Bedeutung des Lan-
des erklären, während in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern insbesondere der Ausbau 
erneuerbarer Energien, und hier der Ausbau von Windenergieanlagen die prägende Rolle spielt. Im 
Mittelfeld liegen Bundesländer wie Bayern (48 Verfahren), Brandenburg (46 Verfahren), und Baden-
Württemberg (40 Verfahren). Im Vergleich zu 2022 ist in vielen Bundesländern eine leichte Zunahme 

https://uvp-verbund.de/
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der Verfahren erkennbar, wobei Nordrhein-Westfalen mit einem Anstieg um 48 Verfahren die stärks-
ten Zuwächse verzeichnet. Insgesamt spiegelt die Verteilung der Verfahren nicht nur die geografi-
sche Größe und wirtschaftliche Bedeutung der Länder wider, sondern auch regionale Unterschiede 
in der Art der Projekte, etwa im Bereich erneuerbarer Energien, Verkehr oder wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen. 

 

Abbildung 2: UVP-pflichtige Infrastrukturvorhaben 2022 – 2023 in den Bundesländern. Quelle: Eigene Berechnung; 
https://uvp-verbund.de 

https://uvp-verbund.de/
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3.2 Personalsituation in den Genehmigungsbehörden 

Die letzte systematische Erhebung von Personalstellen in Umweltbehörden erfolgte 2007 durch den 
Sachverständigenrat für Umweltfragen.17 Insgesamt waren im Jahr 2004 10.474 Personalstellen auf 
Länderebene für die Umweltschutzverwaltung vorgesehen. Dies entsprach 0,49 % der Gesamtstellen 
der Länder.18 Auf der Ebene der Gemeinden wurden für 2004 insgesamt 8.095 Personalstellen er-
fasst. Dies entsprach 0,58 % der Gesamtstellen der Gemeinden.19  
 
Die Personalstruktur und die Zuständigkeiten im Bereich der Umweltverwaltung haben sich seither 
erheblich verändert. Verwaltungsreformen in mehreren Bundesländern führten zum Abbau von Mit-
telbehörden, was dazu beitrug, dass zahlreiche Aufgaben, wie etwa die Genehmigung von Anlagen 
gemäß § 4 BImSchG, auf die Landkreisebene übertragen wurden. Die Konsequenzen sind vielfältig 
und tragen in der Summe zu gravierenden Verschärfungen der Situation vor Ort bei: 
Abzuarbeiten ist ein außerordentlich breites Themenfeld mit zum Teil sehr spezifischen Rechtsfra-
gen, bei denen wegen häufiger Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung nur sehr begrenzt 
auf aus früheren Verfahren gewonnenen Erfahrungen zurückgegriffen werden kann.20 Ein zusätzli-
cher Arbeitsaufwand und die Gefahr einer größeren Fehleranfälligkeit sind daher beträchtlich. 
 
Zugleich ist das Standing der Genehmigungsbehörden und der dort tätigen Personen innerhalb der 
Landkreisverwaltungen keineswegs sonderlich hoch.21 Aufstiegschancen innerhalb der Behörden 
sind begrenzt. Wer aufsteigen und zugleich dem beständig zunehmenden Arbeitsdruck entgehen 
will, muss bestrebt sein, sich „wegzubewerben“.22 Die Konsequenzen: eine beträchtliche Fluktuation 
und Probleme bei der Besetzung freier Stellen. Oft müssen diese mehrfach ausgeschrieben werden, 
bevor geeignetes Fachpersonal gefunden werden kann.23 
 
 

                                                           
17 Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Umweltverwaltungen unter Reformdruck, Sondergutachten 2007. 
18 Ebd., S. 73, Tabelle 2-11. 
19 Ebd., Tabelle 2-12. 
20 Besonders auffällig ist das etwa bei der Genehmigung von Windenergieanlagen. Hier geht die Entwicklung sogar ten-
denziell in Richtung Etablierung eines eigenen Rechtsgebietes; Interviewpartner D2, Interview vom 16. Dezember 
2024. 
21 Interviewpartner D2, Interview vom 16. Dezember 2024: „Kein Bringerthema“. 
22 Ebd. 
23 Interviewpartnerin D4, Interview vom 29. November 2024. 
 

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2004_2008/2007_SG_Umweltverwaltungen_unter_Reformdruck_KF.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Der Deutsche Beamtenbund (DBB) stellt in einer aktuellen Analyse fest, dass dem öffentlichen Dienst 
insgesamt rund 570.000 Mitarbeitende fehlen.24 Besonders betroffen sind die Kommunalverwaltun-
gen, in denen aktuell etwa 105.500 Stellen unbesetzt sind. Dieser Personalmangel wird durch die 
demografische Entwicklung weiter verschärft: Jedes Jahr gehen laut DBB etwa 2% der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes in den Ruhestand.25 Dadurch entsteht ein erheblicher Rekrutierungsdruck. 
 

3.3 Zunahme Verfahren – Beschleunigungsdruck  

Aktuelle Daten liegen nicht vor, weshalb man weitgehend auf Schätzungen angewiesen ist. Diese 
scheinen jedoch insofern verlässlich, als sie eine deutliche Tendenz aufzeigen: Bis 2030 wird eine 
Verdoppelung der Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG erwartet.26 Den größten Anteil da-
ran machen Windenergieanlagen (WEA) aus. Mit dem EEG und dem WindSeeG hat die Bundesregie-
rung ambitionierte Ausbauziele für die Windkraft festgelegt. Bis 2030 soll die Leistung von WEA auf 
145 Gigawatt (GW) steigen, was mehr als eine Verdopplung bedeutet. Bis 2045 soll die Kapazität auf 
230 GW anwachsen. Im ersten Halbjahr 2024 erreichten die derzeit installierten Anlagen eine Leis-
tung von 71 GW, womit das Ziel von 74,8 GW für diese Periode verfehlt wurde.27 Werden weniger 
WEA gebaut, als das im EEG ausgeschriebene Volumen vorsieht, werden diese Kapazitäten im Folge-
jahr erneut ausgeschrieben.28 Dadurch erhöht sich automatisch der Bedarf an Genehmigungen in 
den darauffolgenden Jahren, bis die festgelegten Ziele erreicht sind. Zusätzlich führt das Repowering 
– der Austausch älterer, weniger leistungsstarker Anlagen durch moderne, effizientere Modelle am 
selben Standort – zu einer steigenden Zahl an Genehmigungsverfahren. Ein Hindernis für WEA fällt 
weg, wenn die Kommunen ihre Planungen, wo WEA raumordnerisch angesiedelt sein dürfen, geleis-
tet haben (dann ist dort der Bau möglich) oder wenn sie Ende 2027 bzw. Ende 2032 nicht ausrei-
chend WEA-Flächen geplant haben (dann ist in ihrem gesamten Gebiet der Bau von WEA möglich), 
§ 249 Abs. 2 und 7 BauGB.29 
 
Mehrere Einflussfaktoren belasten die Bearbeitung von Genehmigungen:30 

                                                           
24 DBB, Personalmangel im öffentlichen Dienst auf Rekordhoch, 05.09.2024. 
25 Ebd. 
26 BDI, Stellungnahme Umweltpolitik, Verfahren: Entwurf zur Änderung des BImSchG und weiterer Verordnungen, 
10.05.2023. 
27 Zahlen von NDR, Wie läuft der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland?, 01.08.2024. 
28 Deutsche Windguard, Status des Windenergieausbaus an Land – Halbjahr 2024, S. 11. 
29 Fachagentur Windenergie an Land, Windenergieplanung auf kommunaler Ebene 2023. 
30 Instruktiv insoweit insbesondere das Interview im Rahmen der Erstellung der Konzeptstudie mit Interviewpartner R., 
Interview vom 23. Oktober 2024. Einige der Aussagen werden im Folgenden referiert. 

https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2024/240904_dbb_Personalbedarfe_o__D.pdf
https://bdi.eu/publikation/news/entwurf-zur-aenderung-des-bimschg-und-weiterer-verordnungen
https://www.ndr.de/nachrichten/ndrdata/Wie-laeuft-der-Ausbau-von-Solar-Windkraft-Batteriespeicher-Erneuerbare-Energien-in-Deutschland,erneuerbare104.html
https://www.windguard.de/Statistik-1-Halbjahr-2024.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/windenergiestatistik/2024/Halbjahr/Status%20des%20Windenergieausbaus%20an%20Land_Halbjahr%202024.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Hintergrundpapier_Planung_auf_kommunaler_Ebene_2023-05.pdf
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- Die Arbeitsbelastung in Genehmigungs- und Zulassungsbehörden ist generell sehr hoch. Ge-
änderte gesetzliche Rahmenbedingungen haben in der Vergangenheit immer wieder zu Pha-
sen geführt, in denen zahlreiche Anträge zeitgleich eingingen oder Übergangsvorgaben zu-
sätzlichen Aufwand verursachten. 

- Die gesetzliche Verkürzung von Genehmigungsfristen führt dazu, dass wegen Personalman-
gels der Lauf der Frist hinausgeschoben werden muss.  

- Zudem wurde in den Interviews aus der Praxis berichtet, dass die für den Fristbeginn wichtige 
Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen durch wiederholte Nachforderungen 
verschoben werden muss.  

- Auf Projektebene entsteht ein erheblicher Arbeitsaufwand durch die Vielzahl an Rückmel-
dungen aus Stellungnahmen. Besonders im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und bei 
Erörterungsterminen, aber auch bei behördlichen Stellungnahmen, treten oft unerwartet 
viele oder komplexe Einwendungen und Stellungnahmen auf, die die Bearbeitung erheblich 
verzögern.31  
 

Weitere belastende Faktoren sind: 
 

- Personalengpässe: Urlaubs- und Krankheitsausfälle führen zu Unterbrechungen der Bearbei-
tung. Die Einarbeitung von Vertretungen ist zeitintensiv und bindet zusätzliche Ressourcen. 

- Unvorhersehbare Belastungsspitzen: Diese treten oft kurzfristig auf, was eine rechtzeitige 
Reaktion erschwert und mit erheblichem Mehraufwand verbunden ist. 

- Priorisierung: Die Fokussierung auf bestimmte Aufgabenbereiche führt dazu, dass Kapazitä-
ten für andere Bereiche fehlen.32 

- Demografischer Wandel: Der erwartete Personalwechsel durch den Ruhestand älterer Mit-
arbeitender führt zu einem Verlust an Erfahrungswissen. Da es häufig an personellen Über-
schneidungen mangelt, wird die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen erschwert.33 

 
 

3.4 Zwischenfazit 

Klar erkennbar ist eine gegenläufige Entwicklung: Der Zunahme von Genehmigungsverfahren, die 
dem Zulassungsregime des BImSchG unterliegen, steht eine Zunahme von Personalengpässen ge-
genüber. Für Letzteres gibt es eine Reihe von Ursachen: 

                                                           
31 Interviewpartner R., Interview vom 23. Oktober 2024. 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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- Zunächst und vor allem die demographische Entwicklung: Deutlich mehr Bedienstete schei-

den aus als eingestellt werden. Die dadurch resultierenden Personalengpässe betreffen nicht 
nur die Genehmigungsbehörden selbst, sondern auch die Fachbehörden und auch die Gut-
achter.34 

- Welche Auswirkungen die Digitalisierung und die Beschleunigungsgesetzgebung der vergan-
genen Jahre auf die Arbeitsabläufe in den Zulassungsbehörden haben, lässt sich nur schwer 
einschätzen. Einiges spricht dafür, dass die wenig kohärenten gesetzgeberischen Maßnah-
men eher zu Verzögerungen als zu Beschleunigungen führen.35 Jedenfalls dürften sie eher 
nicht geeignet sein, damit die steigenden Zahlen an Verfahren zu kompensieren. 

- Inwieweit über Standardisierungen zu Buche schlagende Effekte erzielt werden können, lässt 
sich nur schwer einschätzen.36 
 

Angesichts dieses Befundes besteht die Notwendigkeit, neue Lösungen für Personalengpässe zu ent-
wickeln und von ihnen auch Gebrauch zu machen. 
 
Speziell was vorhandene Pool-Lösungen betrifft, ist zum einen häufig unklar, was sich dahinter ver-
birgt. Zum anderen divergieren die Einschätzungen hinsichtlich der Reichweite und Ergiebigkeit des 
Instruments beträchtlich.37 Schließlich fehlt es ersichtlich an Überlegungen, was zu bedenken ist, 
wenn derartige Pool-Lösungen umfassender entfaltet werden sollen. Insoweit besteht also in mehr-
facher Hinsicht Klärungsbedarf. Insbesondere muss das neue Instrument des FGT-Ansatzes mit kla-
ren Konturen versehen werden, damit eine differenzierte Diskussion möglich und in größerem Maß-
stab eine Bewährung in der alltäglichen Behördenpraxis erzielt werden kann. Nicht zuletzt ist ein 
Abgleich zu praktizierten und diskutierten Lösungsansätzen geboten – dies zunächst, um herauszu-
finden, ob und ggf. wo noch Bedarf für weitere instrumentelle Ansätze besteht, ggf. Abgrenzungen 
vorzunehmen, schließlich aber auch, um Elemente zu übernehmen und Harmonisierungen vorzu-
nehmen.  

                                                           
34 So Wehrens/Bauckmann, UWP 2023, 146 (150). 
35 Schütte/Landstädtler ZUR 2024 3, (14). 
36 Ebd.  
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4 Praktizierte und diskutierte Problemlösungsansätze 

Bestrebungen, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, gibt es bereits seit etlichen Jahrzehn-
ten.38 Typologisch lassen sich unterscheiden gesetzgeberische Maßnahmen, die im Wesentlichen 
auf die Vereinfachung der Verfahren sowie die Beschneidung des Rechtsschutzes abzielen,39 die 
Etablierung von Akteur*innen, die die Genehmigungsbehörden entlasten sollen, so insbesondere 
Verfahrensbevollmächtigte und Projektmanager, Ad-Hoc-Maßnahmen zur (rascheren) Bewältigung 
von Großvorhaben, Ansätze im Zuge der Digitalisierung sowie schließlich ein Bündel von Maßnah-
men im Personalbereich. Zuschnitt und Reichweite dieser Ansätze divergieren beträchtlich. Zudem 
gibt es gravierende Unterschiede, was die Umsetzung und die dabei gesammelten Erfahrungen be-
trifft. So handelt es sich teilweise um schon lange etablierte Instrumente, von denen freilich nicht 
oder nur in geringem Maße Gebrauch gemacht wird,40 vergleichsweise kleinteilig und explizit anlass-
bezogene Vorkehrungen gesetzgeberischer und administrativer Art oder schließlich „weiche“ Maß-
nahmen, bei denen sich erst noch erweisen muss, wie ergiebig sie letztlich sind. 
 
Im hier interessierenden Zusammenhang ist es nicht möglich, einen auch nur ansatzweise abgerun-
deten Befund hinsichtlich des Effekts zu liefern, der sich mittels des Einsatzes dieser Instrumente – 
sei es für sich genommen oder in der Summe – erzielen lässt. Insbesondere fehlt es an systemati-
schen Untersuchungen unter Nutzung des Werkzeugkastens der Implementationsforschung, auf die 
zurückgegriffen werden könnte. Indes sind derartige Befunde aber auch dann nicht erforderlich, 
wenn sich erweisen sollte, dass das bisher zum Einsatz gelangte bzw. diskutierte Instrumentenarse-
nal ersichtlich noch einen Handlungsbedarf offen lässt, sei es, weil die aktuellen und sich abzeich-
nenden Probleme eine Dimension erreichen, die über das bisherige Maß hinausreichen, sei es, dass 
ihre Reichweite aufs Ganze gesehen (zu) limitiert ist oder schließlich mit den hier angestellten Über-
legungen eine Handlungsebene tangiert wird, die bisher außen vor gelassen wurde. 
 
Um insoweit eine Klärung herbeizuführen, werden im Folgenden zentrale Instrumentenausprägun-
gen vorgestellt und ansatzweise dahingehend untersucht, welche Konsequenzen sich daraus für den 
hier verfolgten Ansatz ergeben. 

                                                           
38 Bullinger, Beschleunigte Genehmigungsverfahren für eilbedürftige Vorhaben; Groß, ZUR 2021, 75 ff. m.w.N. 
39 So z. B. die fehlende aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen und die Verkürzung des Instanzenzuges: 
Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 4 (13); Eine Übersicht zum Standardabbau in der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Zschiesche/Grünberger, NuR 2024, 505 (509 ff.).  
40 So augenscheinlich etwa vom Projektmanager alten Typs. 
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4.1 Beschleunigungsgesetzgebung 

Gesetzgeberische Aktivitäten mit dem Ziel, Zulassungsverfahren zu verkürzen, gibt es schon lange.41 
Ob und ggf. inwieweit durch diese und weitere42 Neuregelungen tatsächlich zu Buche schlagende 
Beschleunigungseffekte erzielt worden sind, lässt sich schon deshalb schwer einschätzen, weil es 
– soweit ersichtlich – dazu an fundierten Untersuchungen und Evaluationen fehlt.43 Einschätzungen 
in der Literatur geben jedenfalls Anlass zur Skepsis.44 Als dafür ursächlich führen beispielsweise 
Schütte/Langstädtler einerseits die erhöhten materiellrechtlichen Anforderungen und den gestiege-
nen Prüfungsaufwand, beispielsweise im Bereich des Naturschutz- und Wasserrechts, ins Feld, an-
dererseits die zu geringe Personalausstattung in den Verwaltungen.45 
 
Im Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP46  
nahm das Thema Beschleunigungs-(gesetzgebung) breiten Raum ein.47 Seit 2021 wurde so viele Be-
schleunigungsgesetze wie nie vorher in einer Legislaturperiode verabschiedet. Darunter befinden 
sich u.a.: 

- das Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor (sogenanntes Oster- und Sommerpaket),48 

- das Vierzehnte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes49 sowie das Ge-

setz zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immis-

sionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht50 

- das Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbe-

reich51 sowie 

                                                           
41 Erwähnt seien nur das Gesetz zur Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher und finanzgerichtlicher Verfahren, BGBl. I 
1985, 1274 vom 04.07.1985; das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz (GenBeschlG), BGBl. I 1996, 1354 
vom 12.09.1996 oder das Investitionsbeschleunigungsgesetz, BGBl. I 2020, 2694 vom 03.12.2020. 
42 Siehe die Auflistung bei Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (4 f.). 
43 Eine systematische Evaluation zur Wirkung der jüngsten Beschleunigungsgesetzgebung gibt es – soweit ersichtlich – 
bisher nicht. 
44 Siehe nur Groß, ZUR 2021, 75 (75 f.), und Behnsen, NVwZ 2021, 843. 
45 Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (5). 
46 Koalitionsvertrag 2021 - 2025 zwischen SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP, Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 
47 Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (5, 12 ff., passim). 
48 BGBl. I 2022, 1237, vom 20.07.2022. 
49 BGBl. I 2022, 1792 vom 19.10.2022. 
50 BGBl. I 2024, Nr. 225 vom 03.07.2024. 
51 BGBl. I 2023, Nr. 71 vom 14.03.2023. 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800
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- das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren 

Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes.52 

 
Fachgesetzübergreifende Maßnahmen und gesetzgeberische Instrumente, die einen Beschleuni-
gungseffekt bewirken sollen, stellten insbesondere dar: 
 

- die Straffung von Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfungen, 

- Einschränkungen bei Erörterungsterminen, 

- Einschränkungen der Beteiligungsverfahren, 

- die Ausweitung der Zulassung des vorzeitigen Beginns, 

- die Straffung verwaltungsgerichtlicher Verfahren sowie 

- die Ausweitung der Möglichkeiten, Verfahrensschritte digital durchführen zu können.53 

 
Es liegt auf der Hand, dass sich angesichts der Kürze der Zeit noch wenig über die Effekte sagen lässt, 
die von der jüngsten Gesetzgebung ausgehen.54 
Was indes schon jetzt offenkundig ist:55 Nicht durchgängig kann davon ausgegangen werden, dass 
die neuen Bestimmungen untereinander, geschweige denn mit dem übergreifenden Verwaltungs-
verfahrensrecht, harmonisiert sind. Deshalb ist für eine längere Übergangszeit in den Genehmi-
gungsbehörden eher mit einer stärkeren Arbeitsbelastung als mit einer Entlastung zu rechnen. 
 
Für quantitativ und qualitativ besonders stark zu Buche schlagende Handlungsfelder wie die Geneh-
migung von Windenergieanlagen gilt das in besonderer Weise, zumal hier ein weiterer Aspekt zum 
Tragen kommt: Die behördlichen Bearbeitungsabläufe werden maßgeblich durch untergesetzliche 
Regelwerke vielfältiger Art (Erlasse, Leitfäden, Handreichungen usw.) geprägt.56 Weder wurden sie 
bisher in größerem Umfang an die neuen Bestimmungen angepasst, noch ist absehbar, dass dies in 
absehbarer Zeit geschehen wird.57 Allein schon, um herauszufinden, auf welcher Rechtsgrundlage 

                                                           
52 BGBl. I 2023, Nr. 409 vom 28.12.2023. 
53 Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (6), erwähnen daneben die Definition überragender Gemeinwohlbelange. 
54 Allem Anschein nach gibt es keine systematisch angelegte Begleitforschung. 
55 Bestätigung durch die in die Richtung weisenden Aussagen in den Experten-/Expertinneninterviews, Inter-
viewpartner A und D1, Interviewpartner R sowie Interviewpartnerin D2. 
56 Siehe Leitfäden u.a. in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg.  
57 Ebd., die Leitfäden sind auf dem Stand 2017–2020. 
 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/BImschG-Genehmigungsleitfaden/Leitfaden-Genehmigungsverfahren-2020.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/161257
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Leitfaden-Industrieanlagen.pdf
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im konkreten Fall agiert werden muss, werden nicht unerhebliche Personalkapazitäten gebunden. 
Da zugleich davon auszugehen ist, dass auf dem Gebiet viele Entscheidungen beklagt werden,58 
dürfte von daher nochmals mit einem gesteigerten Aufwand zu rechnen sein. 
 
Zur Verminderung der Personalengpässe in den Genehmigungs- und Zulassungsbehörden äußerten 
die Länder mit dem Pakt für Planungsbeschleunigung die Erwartung, dass der Bund zusätzliche fi-
nanzielle Mittel für Personal in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt.59 Eine mög-
liche Erfüllung dieser Forderung erledigte sich zunächst mit der engen Anwendung der grundgesetz-
lichen Schuldenbremse infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 2023 und seit Herbst 2024 
durch das vorzeitige Ende der Ampelkoalition für die vergangene Legislaturperiode. Allerdings bleibt 
die bessere personelle Ausstattung der Genehmigungs- und Zulassungsbehörden eine wichtige Vo-
raussetzung, um die alltägliche Tätigkeit, aber auch um Belastungsspitzen bewältigen zu können.  
 
Schlussfolgerung: Die Beschleunigungsgesetzgebung mag bereichsspezifisch und bezogen auf ein-
zelne Fallkonstellationen zu einer Verfahrensbeschleunigung führen. Aufs Ganze gesehen dürfte das 
jedoch keineswegs mit einer Entlastung im Personalbereich korrespondieren. Eher ist von einem ge-
genteiligen Effekt auszugehen. Der die Konzeptstudie leitende Ansatz wird durch die Beschleuni-
gungsgesetzgebung also keineswegs obsolet – eher im Gegenteil. 
Die Erwartung, dass der Bund umfassend finanzielle Mittel bereitstellt, damit die Länder zusätzliches 
Personal der Genehmigungs- und Zulassungsbehörden finanzieren können, hat sich (bislang) nicht 
erfüllt.60 
 
 

4.2 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 

Die Erwartungen, durch Digitalisierung und die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz die 
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren zu beschleunigen, sind hoch. Die realen Fortschritte sind 

                                                           
58 Interviewpartnerin D2, Interview vom 29. November 2024. 
59 Ministerpräsidentenkonferenz, Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder vom 6. November 2023, Ergebnisprotokoll, Anlage zu TOP 4, S. 68 f. 
60 Siehe Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Länder, S. 26, der oh-
nehin nur eine Forderung der Länder zur Aufstockung von Personal für Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in 
Höhe von 500 Mio. Euro in den Ländern enthält und nach dem Urteil des BVerfG zum Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) noch unwahrscheinlicher geworden ist, BVerfG Urteil v. 15. November 2023, 2 BvF 1/22.  
 

https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2023-11/mpk_bundeskanzler_6.11._top_4_anlage_pakt.pdf
https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2023-11/mpk_bundeskanzler_6.11._top_4_anlage_pakt.pdf
https://archive.org/details/pakt-fur-planungs-genehmigungs-und-umsetzungsbeschleunigung-zwischen-bund-und-landern
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jedoch noch sehr gering.61 Seit 2023 gibt es erste Schritte auf Bundes- und Länderebene hierzu.62 
Die Umweltministerkonferenz im Herbst 2023 beschloss, zunächst einen Bericht zu erstellen, um 
„umsetzungsorientierte Beispiele, praxiserprobte Anwendungen (Best Practices), Pilot- und For-
schungsvorhaben zu recherchieren und darüber hinaus auch darzustellen, für welche Aufgaben KI-
Werkzeuge zukünftig zu entwickeln sind“.63 Einzubeziehen in die Berichterstellung waren die Bund-
Länder Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung (BLAG UDig) sowie das ÖFIT (Kompetenz-
zentrum Öffentliche IT). Der Bericht wiederum sollte als Ausgangspunkt dienen, um im Herbst 2024 
auf der Umweltministerkonferenz (UMK) konkrete Maßnahmen einzuleiten. Im Nachgang der UMK 
2024 wurde der Bericht „Künstliche Intelligenz zur Unterstützung von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren im Umweltbereich“ veröffentlicht.64 Aus diesem geht hervor, dass im Bundesumweltmi-
nisterium (BMUV) an einer Ende-zu-Ende (E2E) digitalisierten Genehmigungsplattform für Genehmi-
gungsverfahren nach dem BundesImmissionsschutzgesetz gearbeitet wird und ein ähnliches Vorha-
ben auch unter Federführung des Bundesinnenministeriums unter Einbeziehung des Bundeslandes 
Berlin und mehrerer beteiligten Bundesministerien Ende Dezember 2024 gestartet wurde.65  
 
Schnelle praktische Ergebnisse durch Einbeziehung von KI bei Genehmigungs- und Zulassungsver-
fahren zur Hebung von Effizienzpotentialen sind aufgrund des Standes und der Tiefe der zu lösenden 
Fragen in der nächsten Zeit allenfalls punktuell (z. B. Unterstützung des Einwendungsmanagements 
des Elementes Öffentlichkeitsbeteiligung der Genehmigungs- und Zulassungsverfahren) zu erwar-
ten. Denn erstens haben die Pilot-Projekte erst begonnen. Zweitens müsste nach der erwiesenen 
Praxistauglichkeit der KI-Plattformen zu Zulassungs- und Genehmigungsverfahren die Umsetzung 
und Skalierung in den vielen Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in Angriff genommen werden, 
um wirklich durchschlagende Effekte der Beschleunigung zu erzielen. Oder es müsste die entspre-
chende Umorganisation (Zentralisierung) der Zulassungsbehörden, wofür es zunächst erst einmal 
entsprechende Programme und die Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen ge-
ben müsste, eingeleitet und dann umgesetzt werden. Auch dies wird also nicht sofort die in der Pra-
xis dringend benötigten Beschleunigungseffekte in den Genehmigungs- und Zulassungsbehörden mit 
sich bringen. Viele weitere Fragen nach Verantwortung, Haftung, den Standards der öffentlichen 

                                                           
61 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin, KI in Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren. 
62 Siehe 101. Umweltministerkonferenz am 01.12.2023, endgültiges Ergebnisprotokoll, S.53 f. 
63 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin, KI in Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren. 
64 BMUV, Künstliche Intelligenz zur Unterstützung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Umweltbereich, Ab-
schlussbericht an die Umweltministerkonferenz zu TOP 28 der 101. UMK. 
65 Senatskanzlei Berlin, Senatskanzlei schließt Verwaltungsvereinbarung zum Kooperationsvorhaben „KI-gestützte 
Ende-zu-Ende-Plattform zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung“, Pressemitteilung vom 10.12.2024. 
 

https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/digitalisierung-und-umwelt/ki-in-planungs-und-genehmigungsverfahren/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/digitalisierung-und-umwelt/ki-in-planungs-und-genehmigungsverfahren/
https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlaufBericht2024_72.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/digitalisierung-und-umwelt/ki-in-planungs-und-genehmigungsverfahren/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/digitalisierung-und-umwelt/ki-in-planungs-und-genehmigungsverfahren/
https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlaufBericht2024_72.pdf
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2024/pressemitteilung.1511847.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2024/pressemitteilung.1511847.php
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Kontrolle usw. sind durch den Einsatz von KI ganz grundsätzlich neu aufgeworfen und bislang nicht 
im Ansatz geklärt.  
 
Stärkere Berücksichtigung schon heute können digitale Hilfsinstrumente in den Genehmigungs- und 
Zulassungsbehörden finden. So arbeitet die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. 
(AWV) an digitalen Konzepten beispielsweise für raumbezogene Genehmigungsverfahren.66 Zudem 
hat die Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) ein Diskussionspapier für immissi-
onsschutzrechtliche Verfahren und die Nutzung digitaler Instrumente erarbeitet.67  
 
Schlussfolgerung: In jedem Fall sind digitale Instrumente und KI im Bereich der Genehmigungs- und 
Zulassungsverfahren Instrumente, die auf mittlere Sicht Beschleunigungseffekte und auch Entlastun-
gen für die Zulassungs- und Genehmigungsbehörden erzielen lassen. Kurzfristig dürften die Wirkun-
gen nur punktuell Beschleunigungsfortschritte mit sich bringen. 
 

4.2 Ad-Hoc-Maßnahmen zur Realisierung einzelner Großvorhaben 

Immer wieder wird auf beschleunigt durchgeführte Genehmigungsverfahren für einzelne Großvor-
haben hingewiesen. Die gängigsten Beispiele sind die Tesla-Ansiedlung in Grünheide sowie das LNG-
Terminal Wilhelmshaven. Im Hinblick auf die hier erzielten Beschleunigungseffekte ergibt sich ein 
differenziertes Bild:  
 
Im Fall Tesla wurde die Beschleunigung erreicht durch die Inanspruchnahme der bereits 1996 in § 8a 
BImSchG eingeführten Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen den Beginn von Einzelmaß-
nahmen vorzeitig zuzulassen.68 Tesla konnte auf dieser rechtlichen Grundlage insgesamt 19 derar-
tige Einzelmaßnahmen (vorzeitiger Maßnahmenbeginn) auf den Weg bringen. 
Beim LNG-Terminal Wilhelmshaven kamen eine ganze Reihe von Neuregelungen zum Tragen, vor-
nehmlich solche aus dem (neuen) Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases 
(LNGG).69 Namentlich führte das zum Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Verkürzung 
von Auslegungs-, Einwendungs- und Veröffentlichungsfristen sowie zum Entfallen der aufschieben-
den Wirkung von Rechtsbehelfen. 
                                                           
66 AWV, Digitalisierung und Beschleunigung raumbezogener Genehmigungsverfahren, Handlungsvorschlag zum Pakt 
für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung. 
67 LAI, Ausschuss Anlagenbezogener Immissionsschutz/Störfallvorsorge (AISV), Diskussionspapier: Digitalisierung des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens aus Sicht des AISV, 2024. 
68 Hohnerlein, NVwZ 2022, 750 ff.; Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (8 f.); Wehrens/Bauckmann, UWP 2023, 147. 
69 BGBl. I S. 802, Nr. 18, zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetz vom 03.07.2024 BGBl. 2024 I Nr. 225. 
 

https://www.awv-net.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PG1.2.1_Handlungsempfehlung_BundL%C3%A4nderPakt/AWV-Handlungsvorschlaege_Bund-Laender-Pakt.pdf
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Es liegt auf der Hand, dass die aus einer Sondersituation resultierenden Vorkehrungen gesetzgebe-
rischer und administrativer Art, wie sie im LNG-Bereich zum Tragen gekommen sind, sich kaum als 
„Blaupause“ für andere Sektoren eignen.70 Für das Instrument „vorzeitiger Maßnahmenbeginn“ mag 
das anders aussehen und – unter Inkaufnahme nicht unbeträchtlicher Risiken – zu Verfahrensbe-
schleunigungen führen.71 Den Arbeitsaufwand innerhalb der Zulassungsbehörden dürften diese In-
strumente allerdings eher erhöhen. Denn zunächst richtet sich alle Arbeitskraft auf dutzende Rege-
lungen zum vorzeitigen Beginn und auf deren Rechtsschutz. Die Arbeit am abschließenden Geneh-
migungsbescheid wird so erschwert und hinausgeschoben. Viele Rechtsfragen bleiben unbeantwor-
tet oder entstehen neu.72 Entlastungen an einer Stelle werden durch einen erhöhten Arbeitsauf-
wand oder Risiken an anderer Stelle erkauft.  
 
Schlussfolgerung: Maßnahmen zum vorzeitigen Beginn bewirken keine Entlastung, sondern eine 
Mehrbelastung der Genehmigungsbehörde. Der hier thematisierte Handlungsbedarf bleibt. 
 

4.3 Projektmanager 

Als Instrument zur Entlastung der Genehmigungsbehörden und damit zur Verfahrensbeschleunigung 
ist die Beauftragung externer Projektmanager nicht neu.73 Darauf zurückgegriffen wurde bisher al-
lem Anschein nach nur sporadisch.74 Angesichts einer Gesetzesänderung75 stellt sich die Frage, ob 
und ggf. inwieweit sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird und ob die Personalengpässe der 
Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in signifikanter Weise entlastet werden können.  
Um insoweit belastbare Aussagen zu ermöglichen, sind zunächst die Neuregelungen aus dem Jahre 
2024 zu beleuchten und ist in einem zweiten Schritt zu erörtern, welche Auswirkungen sich daraus 
mutmaßlich für künftiges behördliches Handeln ergeben. 
 

                                                           
70 Verheyen/Bohlmann, EurUP 2023, 117 ff.; Kment/Fimpel, NuR 2022, 599 ff.; Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 3 (14). 
71 Siehe beispielsweise zur Zulassung des vorzeitigen Beginns auf Rodungsmaßnahmen: van den Berg, NuR 2020, 729 
(736). 
72 Siehe Tessmer, Dirk, Wissenschaftliche Unterstützung des Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten in der 
20. Legislaturperiode Band II: ANHANG, S. 110 ff.  
73 Siehe ausführlich zum Projektmanager: Schrader, DÖV 2025, 101 ff. m.w.N.; Geßner/Affeld, UPR 2024, 449 f.; der 
Projektmanager wurde in der Vergangenheit bereits in mehreren Fachgesetzen geregelt, so z. B. u.a. in § 17h FstrG, 
§ 17a AEG, § 14f WaStrG. 
74 Burgi/Nischwitz/Zimmermann, NVwZ 2022, 1321 (1325); BT-Drs. 19/27459 vom 10.03.2021, S. 8. 
75 Einfügung von § 2b der 9. BImSchV im Rahmen des Gesetz(es) zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissions-
schutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht 
(BGBl. 2024 I Nr. 225.). 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/274/1927459.pdf
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Nach § 2b Abs. 1 9. BImSchV soll die Genehmigungsbehörde in jeder Stufe des Verfahrens einen 
Dritten auf Antrag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten mit der Vorbe-
reitung und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragen können. Beispielhaft genannt wer-
den zehn Verfahrensschritte, angefangen von der Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestim-
mung von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen, der Fristenkontrolle, die Koordinierung 
von erforderlichen Sachverständigengutachten, das Qualitätsmanagement der Anträge und Unter-
lagen der Vorhabenträger, die erste Auswertung der eingereichten Stellungnahmen, die organisato-
rische Vorbereitung eines Erörterungstermins, die Leitung des Erörterungstermins, der Entwurf der 
Niederschrift nach § 19,76 der Entwurf der Entscheidung nach § 2077 sowie die Prüfung der Vollstän-
digkeit der Unterlagen nach § 7.78 Ausgenommen ist die abschließende Entscheidung nach § 20  9. 
BImSchV. Sie trifft allein die Genehmigungsbehörde. 
 
Ob mit Hilfe des Projektmanagers nennenswerte Entlastungen und Beschleunigungseffekte erzielt 
werden, erscheint zweifelhaft. Da die Novellierung der 9. BImSchV noch ganz neu ist, gibt es insoweit 
noch keine Vollzugserfahrungen. Auch zum Projektmanager „alten Typs“ liegen – soweit ersichtlich 
– keine auf wissenschaftlicher Grundlage gewonnene Befunde vor.79 Punktuelle Aussagen, zuletzt 
solche in den Experten-/Expertinneninterviews80, lassen jedoch den Schluss zu, dass die praktische 
Bedeutung dieses Instruments gering geblieben ist. 
Wie es um das „Beschleunigungspotenzial“81 der Neuregelung bestellt ist, hängt von einer Reihe von 
Einflussfaktoren ab.82 Genannt seien u.a.: 
 

- das Verhältnis zum behördlichen Verfahrensbevollmächtigten, 

- Klärungsbedarf im Hinblick auf das Berufsbild Projektmanager, 

- die Haltung der Genehmigungsbehörden gegenüber dem Projektmanager, einschließlich der 

Frage, wie zunächst erst einmal notwendige Zusatzaufwendungen (Ausschreibungsverfah-

ren) innerbehördlich bewerkstelligt werden sollen und  

- rechtliche Unklarheiten und sich daraus ergebende Konsequenzen. 

                                                           
76 § 19 Abs. 1. S. 1 9. BImSchV: Über den Erörterungstermin ist eine Niederschrift zu fertigen. 
77 § 20 Abs. 1 S. 1 9. BImSchV: Sind alle Umstände ermittelt, die für die Beurteilung des Antrags von Bedeutung sind, 
hat die Genehmigungsbehörde unverzüglich über den Antrag zu entscheiden. 
78 Gem. § 7 9. BImSchV muss die Behörde den Antrag unverzüglich, innerhalb eines Monats auf Vollständigkeit prüfen.  
79 Hierzu nur Riege, EnWZ 2022, 170; Appel/Eding, EnWZ 2017, 392.  
80 Interviewpartner D2, Interview vom 16. Dezember 2024.  
81 Geßner/Affeldt, UPR 2024, 448 (451). 
82 Im Einzelnen dazu Schrader, DÖV 2025, 133 (135 ff.). 
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Bereits dem innerbehördlichen Verfahrensbevollmächtigten kommt explizit die Aufgabe zu, für eine 
Verfahrensbeschleunigung mit Hilfe der Gestaltung des zeitlichen Verfahrensablaufs sowie der Über-
wachung der organisatorischen und fachlichen Bestimmung zu sorgen. Gefragt ist demnach jemand, 
der „sich mit gestalterisch-konzeptionellem Blick“ um eine Verbesserung des zeitlichen Verfahren-
sablaufs kümmert,83 um auf diese Weise das administrative Verfahren durch aus der Privatwirtschaft 
bekannte Managementmethoden zu ergänzen und zu optimieren.84 Wie sich das Verhältnis behörd-
licher Verfahrensbevollmächtigter einerseits und Projektmanager neuen Typs andererseits entwi-
ckeln wird, dürfte von einer Reihe von Faktoren abhängen.  
 
Es scheint auf eine Je-desto-Konstellation hinauszulaufen: Je mehr der behördliche Verfahrensbe-
vollmächtigte von seiner Qualifikation und seinem Aufgabenverständnis her aus der Privatwirtschaft 
entlehnte Managementmethoden zur Anwendung bringt, desto geringer wird die Neigung sein, sich 
zusätzlich der Unterstützung eines Projektmanagers von außerhalb zu bedienen – und umgekehrt. 
Vieles wird deshalb bis auf Weiteres von der spezifischen Situation vor Ort abhängen.85 Tendenziell 
zu einer skeptischen Haltung dürfte beitragen, dass es bisher kein klares Berufsbild Projektmanager 
gibt und nicht absehbar ist, wann sich das ändern wird. Rechtliche Vorgaben – etwa in der 9. BImSchV 
selbst – gibt es nicht. Es existieren auch kaum Anbieter, die gewährleisten können, dass die komple-
xen Verfahrensschritte, wie sie der BImSchV-Katalog enthält, mit der erforderlichen Zuverlässigkeit 
bewältigt werden könnten.86 
 
Fraglich ist, ob seitens der Behörden grundsätzlich die Bereitschaft besteht, von dem Instrument 
Gebrauch zu machen. In Frage gestellt wird zunächst der tatsächlich erzielbare Entlastungseffekt. 
Ausmaß und Fülle der von den Behördenmitarbeitenden zu erbringenden Zuarbeit wird danach als 
sehr groß und nicht von vornherein kalkulierbar angesehen, so dass im Verhältnis dazu die durch den 
Projektmanager erzielbaren Entlastungseffekte nicht nennenswert zu Buche schlügen.87 Etliche Auf-
gaben aus dem Katalog der 9. BImSchV – so etwa die Wahrnehmung sitzungspolizeilicher Funktionen 
im Erörterungstermin – seien hoheitlicher Natur und könnten deshalb nicht vom Projektmanager 

                                                           
83 Schrader, DÖV 2025, 133 (136). 
84 Siehe auch Geßner/Affeld, UPR 2024, 448 (449 ff.). 
85 So auch Schrader, DÖV 2025, 133 (136). 
86 So explizit Schrader, DÖV 2025, 133 (137), der prognostiziert, dass es angesichts von bundesweit mehreren Tausend 
BImSchG-Genehmigungsverfahren noch einige Zeit vergehen dürfte, bis entsprechend qualifizierte Projektmanager in 
ausreichender Zahl verfügbar sind. 
87 Interviewpartner R, Interview vom 23. Oktober 2024. 
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wahrgenommen werden.88 Vor allem aber bestehen prinzipielle Vorbehalte („Keiner von uns“)89, 
verknüpft mit Zweifeln an seiner Neutralität und Objektivität. Der Projektmanager wird durch den 
Vorhabenträger bezahlt.90 Namentlich die Abhängigkeit des Projektmanagers von Folgeaufträgen 
wird als Argument dafür ins Feld geführt, dass ggf. der Sachverhalt in einer dem Antragsteller geneh-
men Weise gewürdigt und Beurteilungsspielräume in dessen Sinne genutzt werden. 
 
Die in der Summe schwerwiegenden Vorbehalte gegen die Heranziehung eines Projektmanagers 
würden letztlich nicht greifen, wenn die Genehmigungsbehörden von Gesetzes wegen gezwungen 
wären, sich seiner zu bedienen. Obwohl nach der Gesetzesänderung ein Dritter als Projektmanager 
beschäftigt werden „soll“, sprechen die Gesetzgebungsgeschichte sowie systematische Überlegun-
gen gegen eine Verpflichtung der Genehmigungsbehörde. Danach ist die Behörde nicht verpflichtet, 
von sich aus aktiv zu werden. Das „Soll“ bezieht sich – lediglich – auf den Fall eines entsprechenden 
Antrags des Projektträgers oder wenn die Behörde aus welchen Gründen auch immer einen Projekt-
manager beauftragen will und dafür die Zustimmung des Vorhabenträgers benötigt.91 Aber selbst 
dann, wenn der Vorhabenträger einen solchen Antrag stellt oder die Zustimmung mit Kostenüber-
nahme erklärt, muss dem Antrag nicht in jedem Fall entsprochen werden. Wird etwa die Erreichung 
des übergeordneten Ziels – Beschleunigung des Verfahrens – durch die Beauftragung eher unwahr-
scheinlich, etwa weil es sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befindet, muss dem 
Antrag nicht entsprochen werden. Vor allem aber geht die Soll-Bestimmung dann ins Leere, wenn 
niemand da ist, der mit der gebotenen Zuverlässigkeit in der Lage wäre, den umfangreichen und alles 
andere als trivialen Aufgabenkatalog in § 2b Abs. 1 Satz 2 9. BImSchV abzuarbeiten. 
 
Schlussfolgerung: Nach alledem ist die rechtliche Durchschlagskraft der dem Projektmanager gewid-
meten neuen Vorschrift als eher gering einzustufen. Zieht man außerdem noch in Betracht, dass 
keineswegs generell von der Bereitschaft der Vorhabenträger ausgegangen werden kann, die mit 
der Beauftragung eines Projektmanagers verbundenen zusätzlichen Kosten zu tragen, wird jedenfalls 
in absehbarer Zeit das Instrument Projektmanager kaum die beabsichtigte Entlastungswirkung ha-
ben. Veranlassung, nach anderen Lösungen Ausschau zu halten, besteht demgemäß weiterhin. 
 

                                                           
88 Interviewpartner D3, Interview vom 16. Dezember 2024. 
89 Ebd. 
90 § 2b Abs. 1 S. 1 9.BImSchV: auf Antrag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten. 
91 Grundlegend dazu Schrader, DÖV 2025, 133 (138). 
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4.4 Task-Forces 

Unter Task-Forces versteht man für eine begrenzte Zeit gebildete Arbeitsgruppen, zum Teil mit um-
fassenden Entscheidungskompetenzen, zur Lösung komplexer Probleme.92 Dabei lassen sich zwei 
Formen unterscheiden: Task-Forces die operativ tätig werden und solche die regulativ tätig werden. 
In Brandenburg kommen operative Task-Forces zur beschleunigten Genehmigung einzelner Vorha-
ben zum Einsatz, während in Niedersachsen die Task-Force Energiewende mögliche Gesetzesände-
rungen evaluieren und dadurch Verfahren optimieren soll. Im hier interessierenden Zusammenhang 
verdient die Brandenburger Task-Force „Tesla“ Beachtung.  
 
Dieses Gremium, das erstmals am 22. November 2019 tagte, stand unter der Leitung des Minister-
präsidenten.93 Beteiligt waren mehrere Minister, der Landrat oder Vize-Landrat des Landkreises 
Spree-Neiße, der Bürgermeister der Gemeinde Grünheide sowie Vertreter von Tesla. Die Sitzungen 
fanden meist monatlich statt, und die Task-Force war in fünf Arbeitsgruppen unterteilt, die jeweils 
von Regierungsmitgliedern geleitet wurden:94 
 
Deutlich wird die außerordentlich hohe Priorität, die die Ansiedlung von Tesla für die Landesregie-
rung Brandenburg hatte. Folglich wurde an der Genehmigung mit Hochdruck gearbeitet. Zwischen 
Bekanntgabe des Vorhabens und der abschließenden Genehmigung (19 vorzeitige Genehmigungen 
gingen dieser voraus) lagen 843 Tage.95 Kurz hiernach wurde am 02. August 2024 eine weitere Task-
Force (Task-Force CEMEX) einberufen.96  
 
Mit diesen Task-Forces verfolgt die Landesregierung das Ziel, große Industrieansiedlungen auf höchs-
ter Ebene zu bearbeiten und damit möglichst schnell zu realisieren. Dass sich dieses Tempo auch 
dann aufrechterhalten lässt, wenn mehr als ein Vorhaben dieser Größe im Raum steht, erscheint 
zweifelhaft. Vor allem aber ist schlicht ausgeschlossen, ein solches Vorgehen auf andere immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren zu übertragen – und nicht nur das: In dem Maße, in dem 

                                                           
92 Duden online, „Task-Force“ (27.02.2025). 
93 Tagesspiegel, Gedrosseltes Tempo in Grünheide: Was die geheimen Protokolle der Brandenburger – Task Force Tesla 
offenbaren, 11.07.2024. 
94 Vgl. Tagesordnung 2. Sitzung der Task-Force „Tesla“ am 17. Dezember 2019. Die Dokumente zur Task-Force Tesla 
wurden durch einen Antrag auf Informationseinsicht bereitgestellt und sind abrufbar bei FragDenStaat. 
95 Staatskanzlei Brandenburg, Landesumweltamt erteilt Genehmigungsbescheid für Tesla-Autofabrik – Woide: „Ein gro-
ßer Erfolg für Brandenburg“, Pressemitteilung vom 04.03.2022. 
96 Die Cemex AG ist eine der größten Produzenten von Zement in Deutschland; vgl. Landesregierung Brandenburg, 
Pressemitteilung vom 02.09.2024. 
 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Taskforce
https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/gedrosseltes-tempo-in-grunheide-was-die-geheimen-protokolle-der-brandenburger-task-force-tesla-offenbaren-11986964.html
https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/gedrosseltes-tempo-in-grunheide-was-die-geheimen-protokolle-der-brandenburger-task-force-tesla-offenbaren-11986964.html
https://fragdenstaat.de/anfrage/task-force-tesla/#nachricht-919214
https://brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.732543.de
https://brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.732543.de
https://brandenburg.de/cms/detail.php/brandenburg_06.c.848257.de
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ohne Kompensation Personal für die Bewältigung von Sonderaufträgen abgezogen wird, fehlt es 
zwangsläufig an anderer Stelle.   
 
Die Task-Force Energiewende in Niedersachsen verfolgt allenfalls partiell ähnliche Ziele. Eingebun-
den sind in der Task Force Energiewende drei Ministerien aus den Bereichen Umwelt und Energie, 
Wirtschaft sowie Landwirtschaft. Die Task-Force leistet übergeordnet eine koordinierende Tätig-
keit. Mehrere Arbeitsgruppen und ein Lenkungsausschuss sind implementiert.97  
 

4.5 Personalzuwachs und andere Maßnahmen im Personalbereich 

Einige Bundesländer haben auf den Personalengpass reagiert. Speziell bei den Genehmigungsbehör-
den für Windkraftanlagen (WEA) und teils auch für andere Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer 
Energien haben manche Länder zusätzliche Stellen geschaffen.  
 
In Baden-Württemberg sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für die Genehmigungs-
anträge für WEA. Die dortigen Genehmigungsverfahren werden begleitet und gesteuert durch die 
Regierungspräsidien. Zum 1. März 2022 wurden an den vier Regierungspräsidien die Stabsstellen 
Energiewende, Windenergie und Klimaschutz eingerichtet, um insbesondere die Genehmigungsver-
fahren für Windkraftanlagen zu beschleunigen. Je Regierungspräsidium wurden 10 Stellen, zusam-
men insgesamt 40 neue Stellen, geschaffen.98  
 
In Bayern wurden 100 zusätzliche Stellen im Haushalt 2024 eingeplant. Sie werden vor allem bei den 
sieben (Bezirks-)Regierungen geschaffen.99 Zusätzlich wurden Expertenteams als Stabsstellen in Bay-
ern gebildet.  
 

                                                           
97 Siehe https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/im_fokus/taskforce_energiewende/taskforce_energie-
wende_aufbau/taskforce-energiewende-aufbau-und-arbeitsgruppen-222103.html (11.08.2025). 
98 Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 17/2677, S. 7. 
99 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Bericht zum Stand des Ausbaus der 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie zu Flächen, Planungen und Genehmigungen für die Windenergienutzung an 
Land, 2023, S. 17. sowie Presseerklärung vom 13.09.2023 unter: https://www.bayern.de/wirtschaftsministerium-rea-
giert-auf-dpa-bericht-mit-veralteten-zahlen-zur-genehmigung-von-windkraftanlagen-in-bayern/ (12.03.2025). 
 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/im_fokus/taskforce_energiewende/taskforce_energiewende_aufbau/taskforce-energiewende-aufbau-und-arbeitsgruppen-222103.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/im_fokus/taskforce_energiewende/taskforce_energiewende_aufbau/taskforce-energiewende-aufbau-und-arbeitsgruppen-222103.html
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/258370/3906079ce709bb06f3a4ef573e9b161b/17_2677_D.pdf
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2023/laenderbericht-bayern-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2023/laenderbericht-bayern-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2023/laenderbericht-bayern-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bayern.de/wirtschaftsministerium-reagiert-auf-dpa-bericht-mit-veralteten-zahlen-zur-genehmigung-von-windkraftanlagen-in-bayern/
https://www.bayern.de/wirtschaftsministerium-reagiert-auf-dpa-bericht-mit-veralteten-zahlen-zur-genehmigung-von-windkraftanlagen-in-bayern/
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In Niedersachsen sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für die Genehmigungsanträge 
für WEA. Zu ihrer Unterstützung wurde auf Landesebene eine Servicestelle Windenergie mit zusätz-
lichem Personal verstärkt100 und im Jahr 2024 bei der Gewerbeaufsichtsverwaltung 11 zusätzliche 
Stellen für die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren geschaffen.101 
 
In Nordrhein-Westfalen hatte die Regierungskoalition vereinbart, die Zuständigkeit für die Genehmi-
gungsanträge für WEA von den Landkreisen und kreisfreien Städte auf die Bezirksregierungen zu 
übertragen. Dies geschah (bislang) nicht. Stattdessen sollen die fünf Bezirksregierungen die Städte 
und Kreise bei den Windenergieverfahren intensiver unterstützen. Dafür finanziert das Land den Be-
zirksregierungen insgesamt 60 neue Stellen.102 
 
Zudem stellte die Umweltministerkonferenz 2022 einen bereits vorhandenen zusätzlichen Bedarf 
von insgesamt 3.500 Stellen allein in den Bereichen Klimaanpassung, Naturschutz und natürlicher 
Klimaschutz fest.103 
 
Insgesamt ergibt sich somit ein uneinheitliches Bild. Während finanzstarke Länder zusätzliche Stellen 
schufen, scheint dies anderen Ländern nicht möglich zu sein. Neue Stellen wurden aber in Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen nicht bei den zuständigen Genehmigungsbehörden, son-
dern bei deren Aufsichtsbehörden sowie in Niedersachsen bei anderen staatlichen Stellen eingerich-
tet. Ob diese Ebenen- und Aufgabenverschiebungen wirklich zu Beschleunigungen führt, ist nicht 
ersichtlich. Eher sind Anwendungsschwierigkeiten zu vermuten. Nur Rheinland-Pfalz übertrug kon-
sequent die Zuständigkeit für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von WEA von den Land-
kreisen und kreisfreien Städten auf die staatlichen Struktur- und Genehmigungsdirektionen als obere 
Immissionsschutzbehörden.104 Ob dort die zusätzliche Aufgabe ohne zusätzliche Stellen leistbar ist, 
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.  
 
Seit Jahren wird neben der Personalgewinnung darüber hinaus das Thema Qualifizierung disku-
tiert.105 Das Spektrum reicht von der Entwicklung von speziellen Studiengängen, der Intensivierung 
der Fort- und Weiterbildung bis hin zur Weiterentwicklung des Wissenstransfers. Der Ertrag, der sich 
auf die Weise erzielen lässt, dürfte – auch wenn im Einzelnen schwer quantifizierbar – beträchtlich 

                                                           
100 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Für mehr Klimaschutz: Task-Force beschleu-
nigt die Energiewende, Pressemitteilung vom 31.05.2023. 
101 Land Niedersachsen, Haushaltsplan 2024, Einzelplan 15, Kapitel 1506, S. 5.  
102 WDR: Windräder: Städte und Landkreise behalten Genehmigungsrecht, 02.02.2023.  
103 Umweltministerkonferenz (UMK), 98. Umweltministerkonferenz, Ergebnisprotokoll vom 31.05.2022, S. 48. 
104 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz, Verfahrenshandbuch zur Durchfüh-
rung von Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz, 2024, S. 4, 14. 
105 So etwa im Rahmen der Bund-Länder-AG „Personal“. 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/pi-052-task-force-energiewende-auftakttreffen-222683.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/pi-052-task-force-energiewende-auftakttreffen-222683.html
https://www.mf.niedersachsen.de/download/203761/Epl._15_-_Ministerium_fuer_Umwelt_Energie_und_Klimaschutz.pdf.pdf
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/windenergie-genehmigungen-bleiben-vor-ort-100.html
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/ergebnisprotokoll-98-umk-am-13-mai-2022-in-whv_1655977196.pdf
https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Energie_und_Klimaschutz/3._Erneuerbare_Energien/Windenergie/20240305_Verfahrenshandbuch_Windenergie.pdf
https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Energie_und_Klimaschutz/3._Erneuerbare_Energien/Windenergie/20240305_Verfahrenshandbuch_Windenergie.pdf
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sein. Allerdings wird er sich überwiegend erst auf lange Sicht bemerkbar machen. Dringender Abhil-
febedarf besteht jedoch schon kurz- und mittelfristig.  
 
Schlussfolgerung: Verschiedene Bundesländer haben auf personelle Engpässe in Genehmigungs- und 
Zulassungsbehörden in den letzten Jahren mit zusätzlichen Stellen reagiert. Auffällig ist, dass es sich 
hierbei um eher finanzstarke Bundesländer handelt. Das Thema Qualifizierung von Personal in Ge-
nehmigungs- und Zulassungsbehörden verdient stärkere Beachtung. Hierzu sollte aber unbeschadet 
des Aufsetzens von entsprechenden Angeboten auch der exakte Bedarf ermittelt werden.  
 

4.6 Zwischenfazit 

Die soeben dargestellten Instrumente und Ansätze sind heterogen und knüpfen an völlig unter-
schiedlichen Stellen auf ganz verschiedenen Ebenen an. Was sie eint, ist die Einschätzung, dass das 
vorhandene Instrumentarium noch nicht ausreicht, um den gegenwärtigen, geschweige denn künf-
tigen Anforderungen im Zusammenhang mit einer adäquaten Bewältigung von Genehmigungs- und 
Zulassungsverfahren gerecht zu werden. Zu einem Gutteil stehen sie nebeneinander. Im günstigen 
Fall können sie sich unter Umständen ergänzen. 
 
Mit Blick auf die in der Konzeptstudie zu bewältigenden Aufgaben – Entlastung der Genehmigungs-
behörden, Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren – erweisen sich die soeben skiz-
zierten Ansätze daher als nur begrenzt zielführend. Für Normalverfahren scheiden Vorgehenswei-
sen, die zur Bewältigung singulärer Problemlagen entwickelt wurden, weitgehend aus. Das gilt für 
das LNG-Terminal in Wilhelmshaven/Niedersachsen oder Mukran/Mecklenburg-Vorpommern wie 
für die Tesla-Task-Force in Brandenburg. Ganz unabhängig davon, was ohnehin gegen die dort prak-
tizierten Verfahren ins Feld geführt werden mag,106 wäre es schlicht nicht leistbar, wenn bei jedem 
größeren Genehmigungs- und Zulassungsverfahren Ministerpräsidenten oder auch Minister*innen 
die Federführung an sich zögen. Aus alledem folgt: Es gibt ohne Zweifel den einen oder anderen 
Anknüpfungspunkt und es liegen Erfahrungen vor, auf die zurückgegriffen werden kann. An entschei-
dender Stelle führt aber kein Weg daran vorbei, auch weitere Instrumente im Bereich Personal für 
Genehmigungs- und Zulassungsbehörden zu entwickeln und damit Neuland zu betreten.  

                                                           
106 Tagesspiegel, Gedrosseltes Tempo in Grünheide: Was die geheimen Protokolle der Brandenburger – Task Force 
Tesla‘ offenbaren, 11.07.2024. 

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/gedrosseltes-tempo-in-grunheide-was-die-geheimen-protokolle-der-brandenburger-task-force-tesla-offenbaren-11986964.html
https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/gedrosseltes-tempo-in-grunheide-was-die-geheimen-protokolle-der-brandenburger-task-force-tesla-offenbaren-11986964.html
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5 Der Flexible-Genehmigungsteams-Ansatz 

In weiterem Sinne mag man Konstruktionen, wie sie etwa bei der Tesla-Genehmigung bzw. bei der 
Genehmigung der LNG-Terminals praktiziert wurden, als Formen „Flexibler Teams“ bezeichnen. Fle-
xibel waren sie, als sie ausgerichtet an dem konkreten Bedarf vor Ort unter Transzendierung üblicher 
Regularien und Aufbau- bzw. Ablauforganisationen praktiziert wurden. Ausgerichtet auf politisch mit 
hoher Priorität betriebene Projekte und unter Zurückstellung anderer Aufgabenerledigungen eignen 
sie sich indes nur bedingt als breit anwendbare Vorbilder für in der Fläche ansetzende und auf den 
Normalfall bezogene Vorhabenbeschleunigungen. Dafür braucht es ersichtlich andere Herangehens-
weisen, muss jedenfalls partiell in konzeptioneller Hinsicht Neuland betreten werden. Hierbei ist von 
vornherein der durch eine Reihe von Einflussfaktoren geprägte Handlungskorridor zu beachten, in 
dem sich die instrumentellen Ausformungen zu bewegen haben. Sodann ist sukzessive der Flexible-
Genehmigungsteams-Ansatz in seinen wesentlichen Ausprägungen zu entwickeln. Zentrale Ele-
mente des Ansatzes sind sodann näher zu beleuchten). Der Veranschaulichung dient ein fiktiver Bei-
spielsfall. Die erzielten Befunde führen zu einigen Folgerungen. 
 

5.1 Rahmen – Übergreifende Erwägungen 

5.1.1 Handlungsform 

Anders als bei den Aktivitäten der letzten Jahre107 soll vorliegend nicht gesetzgeberisch angesetzt 
werden. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: 
 
So erscheint bereits zweifelhaft, ob dafür überhaupt prinzipiell die Bereitschaft bestünde. Ungeach-
tet des nach wie vor gewaltigen Problemdrucks dürfte auf politischer Ebene die Haltung vorherr-
schen, erst einmal abzuwarten, welche Effekte beispielsweise die Neufassung von § 2b der 9. BIm-
SchV (Projektmanager „neuen Typs“) entfalten wird. Insoweit aussagekräftige Befunde zu bekom-
men, dürfte sich allerdings hinziehen. Davon abgesehen zeichnet sich bereits heute ab, dass sich die 
dadurch erzielten Entlastungs- und Beschleunigungseffekte in Grenzen halten werden.108 In der 
Summe droht also eine nicht hinnehmbare Erhöhung des Problemdrucks, würde man nur auf die 
von der jüngsten Gesetzgebung ausgehenden Effekte vertrauen. 

                                                           
107 Schütte/Langstädtler, ZUR 2024, 4 
108 Siehe 4.6. 
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Zudem kann auch nicht mit hinreichender Klarheit prognostiziert werden, wo der Gesetzgeber ggf. 
ansetzen würde, welche Stoßrichtung seine Aktivitäten hätte. Womöglich wie zuletzt situativ ge-
prägt, könnte es zu Regelungen kommen, die für herausgehobene Einzelfälle hilfreich wären, aber 
die Strukturprobleme in der Fläche nicht lösen würden. 
 
Vor dem Hintergrund spricht viel dafür, innerhalb des Rechtsrahmens, wie er sich gegenwärtig bie-
tet, zu agieren und Lösungen primär im administrativen Bereich zu suchen. 
 

5.1.2 Anwendung auf Normalverfahren und ausgewählte Großverfahren 

Angesichts der Anzahl der Verfahren, die von den Genehmigungsbehörden zu bewältigen sind, soll-
ten in einem ersten Schritt, bei der Entwicklung von Lösungsansätzen nicht einzelne spektakuläre 
Groß-, sondern Normalverfahren in den Blick genommen werden. Hier ist ebenfalls - aber ohne öf-
fentliche und häufig auch politische Aufmerksamkeit - tagtäglich der Problemdruck einer rasch zu 
erteilenden Genehmigung zu spüren, hier können aufgrund mannigfacher „Zuarbeiten“ anderer Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange gesetzlich vorgegebene Fristen nicht oder nur unter Anwen-
dung problematischer Regularien einigermaßen eingehalten werden.109 Aufs Ganze gesehen ent-
scheidet es sich hier, ob sich in der großen Anzahl der Genehmigungsverfahren Beschleunigungsef-
fekte erzielen lassen. Hier entscheidet es sich zudem, ob es gelingt, auf mittlere und längere Sicht 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter*innen zu gewinnen und zu halten.110 Der berechtigten Un-
zufriedenheit auf der Seite der Antragsteller kann zudem am ehesten dadurch begegnet werden, 
dass gezielt dort angesetzt wird, wo die Defizite am Augenfälligsten sind. 
 
Bei Großverfahren kann es sich um solche Genehmigungsverfahren handeln, die aufgrund ihrer Kom-
plexität und ihres Investitionsumfangs sowie der Zahl zu schaffenden Arbeitsplätzen aus dem Pool 
von Normalverfahren herausstechen. Einige wenige wiederum sind so herausragend, dass sie stark 
in der öffentlichen Wahrnehmung stehen und politisch bedeutsam sind. So besitzen die Ansiedlung 
des Tesla-Werks in Grünheide im Land Brandenburg als industriepolitisch bedeutsames Vorhaben 
für ganz Deutschland oder die energiepolitisch zentralen Projekte im Kontext der LNG-Terminals als 

                                                           
109 „In der Vollständigkeitsprüfung würden neuerdings zu hohe Anforderungen gestellt. (= Fristendruck umgehen, indem 
der Fristbeginn hinausgeschoben wird).“ Interviewpartner A und D1, Interview vom 21. August 2024. 
110 Namentlich dort, wo die Genehmigungsbehörden auf der Landkreisebene angesiedelt sind, scheint das schon heute 
keineswegs immer gewährleistet zu sein, Interviewpartnerin M, Interview vom 29. November 2024. 
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für die Energiesicherheit der Bundesrepublik relevante Vorhaben nochmals eine gesteigerte öffent-
liche und politisch somit andere Bedeutung als andere Großverfahren.111 Bei diesen wenigen poli-
tisch bedeutsamen Verfahren haben die Standortländer administrativ wie rechtlich entsprechend zu 
Sonderlösungen gegriffen. Es wurden für die Dauer der Genehmigungsverfahren Task-Forces gebil-
det, die unter ministerieller Leitung viele zusätzliche Kräfte gebündelt und zusammengezogen ha-
ben, um die komplexen Tatbestände zügig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erforder-
nissen abzuarbeiten. 
 
Anders liegt es bei ebenfalls großen, aber nicht politisch bedeutsamen Verfahren. Ihre Zahl liegt hö-
her. Für sie kann es keine ministeriell geleiteten Sondereinheiten geben. Sie müssen in der Regelor-
ganisation bewältigt werden. Gleichzeitig sind sie so intensiv zu planen, dass sich die Abfolge der 
Verfahrensschritte bis zur Genehmigung klarer stellt und der jeweilige Umfang größer ist als in Nor-
malverfahren. Wenn also hier die jeweiligen Personalengpässe klarer zu Tage treten, kann der Un-
terstützungsbedarf durch FGT deutlicher und größer sein als in Normalverfahren. Letztlich kommt es 
der Verfahrensdauer paralleler Normalverfahren zugute, wenn solche Großverfahren nicht zu lange 
und über Gebühr die Kapazitäten der Genehmigungsbehörde beanspruchen.  
 
Aus Sicht des FGT-Ansatzes ist allerdings zu bedenken, dass er für die Breite der Genehmigungsver-
fahren wirken soll und nicht nur für Großverfahren. Das wäre nicht gegeben, wenn die Kapazitäten 
des Abruf-Pools nur in Großverfahren gebunden wären. Hier kommt es auf die personelle Ausstat-
tung des FGT-Ansatzes und auf eine kluge Anwendung seiner Kapazitäten an, einen Ausgleich zwi-
schen den Bedürfnissen vieler Normalverfahren und stark beanspruchenden Großverfahren zu fin-
den.  
 

5.1.3 Konzentration auf immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 

Dafür, sich auf immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zu konzentrieren – jedenfalls in 
einem ersten Schritt -, spricht zunächst die bloße Anzahl von Verfahren. Augenscheinlich ist hier der 
Problemdruck am größten, besteht hier am ehesten Veranlassung, möglichst schnell für Abhilfe zu 
sorgen.112 Zudem handelt es sich um den Verfahrenstyp, der historisch und industriepolitisch den 
Kern des umweltrechtlichen Zulassungsregimes bildet. Entlastung an der Stelle bewirkt in mehrfa-
cher Hinsicht behördenintern eine Reduzierung des Drucks in Richtung Fachbehörden. So können 

                                                           
111 Der Begriff Großverfahren ist im deutschen Umweltrecht nicht gesetzlich normiert. Am stärksten ist der Begriff der 
Großverfahren noch den raumbedeutsamen Verfahren gemäß § 3 Abs. 6 ROG verwandt.  
112 Siehe unter 3.1. 
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fachliche Stellungnahmen sowohl präziser eingefordert als auch verwertet werden und es ist jeder-
zeit eine fachlich fundierte Interaktion möglich.113  
 
Innerhalb der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sticht derzeit die Anzahl der 
Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen heraus. Hier liegt zahlenmäßig und auch energie-
politisch der größte Bedarf. 
 
Das schließt nicht aus, in einem weiteren Schritt den hier entwickelten Ansatz breiter zu nutzen. Das 
ist thematisch, verfahrenstypisch und institutionell möglich. Thematisch werden für die Energie-
wende nicht nur mehr Windenergieanlagen benötigt, sondern auch mehr Photovoltaik-, Geother-
mie- und Speicheranlagen. Verteilnetze und Infrastrukturanlagen kommen hinzu. Auch diese Anla-
gen gilt es zu unterstützen. Verfahrensseitig werden sie häufig nicht nach dem Immissionsschutz-
recht zugelassen, sondern im Rahmen von Planfeststellungsverfahren des Fachrechts. Auch weil dort 
viele Verfahrensschritte dem BImSchG-Verfahren entsprechen, sind Übertragungen möglich. 
Schließlich verlängern sich trotz guter Arbeit der Genehmigungsbehörden manche Verfahren, weil 
die beteiligten Fachbehörden überlastet sind und nicht fristgerecht zuliefern. Es gibt neue gesetzli-
che Regeln, dass deren ausstehende Stellungnahmen entweder durch ein Sachverständigengutach-
ten oder durch eine eigene Stellungnahme der Genehmigungsbehörde ersetzt werden kann. Doch 
dies läuft Gefahr, dass zum Beispiel nicht die Fachkompetenz unter Kenntnis der regionalen Beson-
derheiten bzw. Gegebenheiten erreicht wird.  
 

5.1.4 Wahrung der Umweltstandards 

Die Autoren dieser Konzeptstudie verfolgen nicht das Ziel, die materiellen Umweltstandards zu sen-
ken. Materiellrechtlich ist das bereits dadurch gewährleistet, dass der Rechtsrahmen sich nicht än-
dern soll. Der Effekt soll aber auch zwingend im Zusammenhang mit der praktischen Handhabung 
der Vorgänge ausgeschlossen werden. Denkbare Einfallstore, auf die in dem Zusammenhang beson-
ders zu achten sind, könnten insbesondere sein: 

- generell Unerfahrenheit von Mitarbeitenden im FGT-Pool, daraus resultierend Unprofessio-
nalität bei der Bearbeitung der Vorgänge, 

- konkret fachliche (das heißt nicht zuletzt fachjuristische) Unterlegenheit im Verhältnis zum 
Antragsteller, 

                                                           
113 Gegenwärtig ist das nicht selten in erheblicher Weise erschwert, sei es, dass es für die Fachbehörden überhaupt 
keine kompetenten Ansprechpartner in den Genehmigungsbehörden gibt, sei es, dass sie von der dynamischen Ent-
wicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung überfordert und demzufolge nicht in der Lage sind, die Aussagen der 
Fachbehörden angemessen zu würdigen. 
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- die unkritische Übernahme fachbehördlicher Positionen, 
- die unkritische Übernahme von Aussagen in Gutachten. 

 
Unprofessionalität bei der Bearbeitung von Vorgängen könnte nicht zuletzt dann drohen, wenn je-
denfalls für die genehmigungsrechtlichen Spezifika nicht ausreichend qualifizierte Kräfte zum Einsatz 
kommen. Vor allem bei Berufsanfänger*innen, die gerade das Assessorexamen oder die Sachbear-
beiterprüfung bestanden haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie ohne Anleitung 
und Hilfestellung zu einer adäquaten – und das heißt im Kern gemeinwohlorientierten – Bearbeitung 
der Vorgänge in der Lage wären. Nicht aus bösem Willen, sondern aus dem (nachvollziehbaren) Un-
vermögen heraus, den Sachverhalt und/oder die Rechtsmaterie in ihrer Komplexität und ihren Spe-
zifika zu durchdringen. Korrespondierend mit dem Druck, den Vorgang fristgerecht zum Abschluss 
zu bringen, besteht die Gefahr, bei der Interpretation unbestimmter Rechtsbegriffe, der Anwendung 
untergesetzlicher Regelwerke oder der Berücksichtigung der Rechtsprechung Umweltstandards 
nicht die Geltung zu verschaffen, die möglich wäre. 
 
Für die Ausformung des FGT-Ansatzes schließt das den Rückgriff auf Berufsanfänger*innen und mit 
den landesrechtlichen Spezifika nicht vertraute Personen nicht von vornherein aus. Allerdings muss 
in dem Fall dafür gesorgt werden, dass eine Verzahnung mit erfahrenen Kräften erfolgt und genü-
gend Kapazitäten für die Einarbeitung bereitgestellt werden. 
 
Generell gilt es, die unkritische Übernahme von Aussagen in Fachgutachten zu vermeiden, und nicht 
zuletzt dafür zu sorgen, dass eine eigenständige, substantielle Würdigung von fachbehördlichen Stel-
lungnahmen erfolgt. 
 

5.1.5 Verstärkung der personellen Ausstattung 

Andere Instrumente wie Digitalisierung und der Einsatz von KI könnten mittelfristig Entlastung brin-
gen. Doch angesichts des zunehmenden Problemdrucks114 und der teilweise schon heute gravieren-
den personellen Unterausstattung115, die angesichts der demographischen Entwicklung demnächst 
noch weiter zunehmen dürfte,116 spricht ganz viel dafür, vornehmlich im Personalsektor anzusetzen, 
wenn es darum gehen soll, vergleichsweise rasch und zugleich nachhaltig für Abhilfe zu sorgen. Ne-
ben Neueinstellungen sind andere Maßnahmen wie Aus- und Weiterbildung vorrangig. Ohnehin wird 

                                                           
114 Siehe dazu unter 2.2. 
115 DBB, Personalmangel im öffentlichen Dienst auf Rekordhoch, 05.09.2024. 
116 Ebd. 

https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2024/240904_dbb_Personalbedarfe_o__D.pdf
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es nur im Zusammenwirken mehrerer Instrumente möglich sein, zu einer der Problemdimension an-
gemessenen Entlastung der Genehmigungsbehörden zu gelangen. 
 
Dafür, im Personalbereich anzusetzen, spricht weiterhin und vor allem, sich damit im administrativen 
Binnenbereich bewegen zu können. Es muss nicht auf ein Tätigwerden „im Außenbereich“ gewartet 
werden, insbesondere nicht auf gesetzgeberische Aktivitäten. Die am stärksten Betroffenen – das 
sind zugleich diejenigen, die am sachkundigsten zu operieren imstande sind – werden mit dem FGT-
Ansatz in die Lage versetzt, vergleichsweise schnell einen praktischen Nutzen zu generieren. 

5.1.6 Belassung der vorhandenen Zuständigkeiten  

Es wäre kontraproduktiv, anstelle bisheriger Genehmigungsbehörden zusätzlich neue Strukturen im 
Genehmigungs- und Zulassungsbereich auf Länderebene zu schaffen. Neue Strukturen müssten sich 
etablieren und würden zunächst viel Einführungswiderstand hervorrufen.117 Daher ist der FGT-An-
satz kein Ersatz, sondern eine punktgenaue Verstärkung der zuständigen Genehmigungsbehörden. 
Es bleibt daher bei der vom jeweiligen Land festgelegten Regelung, welche Behörde für BImSchG-
Verfahren zuständig ist. Auch innerbehördlich bleiben die eingeübten Abläufe und Verfahren beste-
hen. Der FGT-Ansatz darf nicht an die Stelle der vorhandenen Behörden und Organisationseinheiten 
(Dezernate, Fachdienste, Referate) treten. Sie bleiben selbstverständlich als die zentralen Einheiten 
zur Aufgabenerledigung innerhalb der Genehmigungsbehörden erhalten. Dort eingebunden geht es 
um flexible Unterstützung. 
 
Falls sich durch personelle Abgänge oder durch Antragshäufungen Situationen ergeben, die nahezu 
auf einen Austausch des bisherigen Personals durch FGT hinausliefen, sind zusätzliche Sicherungen 
zugunsten der Zuständigkeit und der Nutzung des vorhandenen Erfahrungswissens vorzunehmen. 
FGT sollten nicht komplett die zuständigen Mitarbeiter*innen ersetzen, weil so bereits rechtlich frag-
lich werden könnte, ob die zuständigen Landesbediensteten gehandelt haben. Außerdem kennen 
nur die bisherigen Mitarbeiter*innen landesrechtliche Besonderheiten, die gesamte Erlasslage, un-
tergesetzliche Anwendungsleitlinien und nicht zuletzt die Akteur*innen und die Lage vor Ort. Daher 
ist darauf zu achten, dass zumindest die Leitung der für die Genehmigung zuständigen Organisati-
onseinheiten bestehen bleibt, wenn FGT-Kräfte hinzugezogen werden. Fiele die Leitung durch Krank-
heit oder Ruhestand weg, sollte durch Maßnahmen der Genehmigungsbehörde sichergestellt wer-
den, dass die FGT-Kräfte unterstützen, nicht aber ersetzen. 
 

                                                           
117 Aus diesem Grund hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalens entgegen einer Koalitionsvereinbarung die Zu-
ständigkeit der kommunalen Ebene für die Genehmigung von WEA belassen, siehe WDR: Windräder: Städte und Land-
kreise behalten Genehmigungsrecht, 02.02.2023. 

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/windenergie-genehmigungen-bleiben-vor-ort-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/windenergie-genehmigungen-bleiben-vor-ort-100.html
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5.1.7 Tätigwerden an neuralgischen Stellen 

Um erfolgreich sein zu können, benötigt der FGT-Ansatz an neuralgischen Stellen eine personelle 
Verstärkung. Anders als bei Maßnahmen aus der letzten Zeit, bei denen gleichmäßig über die Fläche 
verteilt Stellen geschaffen wurden,118 soll gezielt dort angesetzt und für Verstärkung dort gesorgt 
werden, wo nachweislich der Bedarf am größten ist. 
 
Das betrifft bereits neuralgische geographische Bereiche innerhalb eines Bundeslandes, namentlich 
dort, wo die Genehmigungsbehörden auf Landkreisebene angesiedelt sind und sich der Unterstüt-
zungsbedarf auf einige wenige Projekte konzentriert. Im Verhältnis zwischen den Bundesländern gilt 
diese Aussage erst recht. Vorübergehend bestehende Engpässe können sich daneben auf bestimmte 
Materien beziehen, die sinnvollerweise von Spezialisten bewältigt werden sollten. Damit verknüpft 
ist der periodische Bedarf, was einzelne Personalkategorien anbelangt: Für einen bestimmten Zeit-
raum benötigt werden mag an einem Ort ein Verfahrenskoordinator, woanders ein Sachbearbeiter, 
manchmal ein nahezu komplettes Team. Entscheidend ist, dass jeweils bedarfsorientiert angesetzt 
werden kann, ohne dass daraus personelle Verpflichtungen auf Dauer entstehen. 

5.1.8 Zwischenfazit 

Mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre - den Rahmen, innerhalb dessen agiert werden muss 
und nicht zuletzt die Notwendigkeit, rasch vor Ort Effekte zu erzielen – spricht alles dafür, auf der 
Personalebene mit einem neuen Instrument anzusetzen und sich zunächst auf immissionsschutz-
rechtliche Normalverfahren zu konzentrieren. Hierbei können Erfahrungen aus  Großverfahren seit 
2020, wo schnell und unter Anspannung und Nutzung vieler Kräfte reagiert wurde, einbezogen wer-
den. Auf diese Weise könnte der von den Bediensteten häufig so auch wahrgenommenen Überlas-
tung spürbar entgegengewirkt werden. Damit korrespondierend ließe sich ein Beschleunigungsef-
fekt bei der Bearbeitung von Anträgen erzielen. 
 

5.2 Zentrale Elemente des FGT-Ansatzes 

Bei der Entwicklung des Ansatzes muss nicht vollständig Neuland betreten werden. Auf Länderebene 
wurde in den letzten Jahren bereits gelegentlich mit Pool-Lösungen operiert. Flexible Teams (im wei-
teren Sinne) kamen etwa bei der Tesla-Genehmigung und bei der Genehmigung der LNG-Terminals 

                                                           
118 Beispielsweise das Personalverstärkungsprogamm für die Servicestelle Erneuerbare Energien Niedersachsen, vgl. 
Zeit Online vom 31.05.2023 und BILD vom 01.12.2023. 
 

https://www.zeit.de/news/2023-05/31/taskforce-legt-vorschlaege-fuer-schnellere-energiewende-vor
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/niedersachsen-1-8-mio-euro-land-schafft-25-stellen-fuers-klima-86254114.bild.html
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in Wilhelmshaven und Saßnitz-Mukran zum Einsatz.119 Zugrunde lag dem allerdings nicht ein auf ei-
nen längeren Zeitraum und für eine Vielzahl von Fällen ausgerichtetes Konzept, vielmehr sollte le-
diglich ein organisatorischer Rahmen zur Bewältigung eines Einzelfalls geschaffen werden. Nunmehr 
geht es jedoch darum, für jede immissionsschutzrechtliche Genehmigung im Normalverfahren, bei 
der in der zuständigen Genehmigungsbehörde Personalausfälle oder Personalengpässe drohen oder 
bereits auftreten und wo es keine Lösung über benachbarte Behörden im Bundesland gibt, eine Ul-
tima Ratio zu etablieren. Daher muss der gelegentlich in Deutschland praktizierte Poolansatz in 
mehrfacher Weise weiterentwickelt werden.  
 
Und es braucht eine Einrichtung, die als steuerndes, koordinierendes Bindeglied zwischen dem Pool 
und den Genehmigungsbehörden vor Ort fungiert, damit die damit verbundenen Aufgaben erfüllt 
werden. Strikte Orientierung an den konkret zu bewältigenden Aufgaben bedeutet weiterhin, dass 
sich der (personelle) Ressourceneinsatz passgenau eingefügt. Um jeweils vor Ort den praktischen 
Nutzen zu gewährleisten und zugleich die Chance zu haben, von Zeit zu Zeit nachzujustieren, bietet 
sich eine schrittweise Entfaltung an und zwar sowohl bei der Erstreckung in der Fläche wie – eng 
damit zusammenhängend – beim personellen Umfang. 
 
Der FGT-Ansatz beruht letztlich auf dem Zusammenwirken mehrerer Stellen. Die meisten dieser Stel-
len gibt es bereits, lediglich die Vermittlungsstelle (samt Abruf-Pool) muss neu eingerichtet werden. 
Diese Einrichtungen und ihr Zusammenwirken werden im Folgenden in einer Art Basisvariante vor-
gestellt. Zudem wird erläutert, welche Funktion ihnen innerhalb des Ansatzes zukommt. 
 

5.2.1 Genehmigungsbehörde 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine dreistelle Anzahl an Behörden, die für die Genehmi-
gung von Anlagen gemäß dem BImSchG zuständig sind. In den Flächenländern sind sie angesiedelt 
mal bei den Mittelbehörden (Bezirksregierungen, Regierungen) oder Sonderbehörden des Landes 
(Landesumweltamt, etc.), mal bei den Landkreisen. Sie sind von dem Problemdruck, zunehmend 
mehr Anlagen rasch bewilligen zu müssen, am allermeisten betroffen. Ähnliche Probleme bestehen 

                                                           
119 siehe Interview D2, Interview vom 29. November 2024. 
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darüber hinaus auch bei den Fachbehörden,120 den Fachgutachtern121 und nicht zuletzt auch bei den 
Antragstellern.122 
 
Innerhalb des FGT-Ansatzes kommt der Genehmigungsbehörde eine Reihe von Aufgaben zu: 

- Ihre Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigungsbescheide bleibt durch den FGT-Ansatz 
unverändert. 

- Sie ist diejenige Einrichtung, die der Vermittlungsstelle ihren spezifischen Bedarf an zusätzli-
chem Personal meldet. 

- Umgekehrt nimmt sie ggf. Stellung, wenn Mitarbeitende sich für den flexiblen Einsatz beim 
Abruf-Pool melden möchten. 

- Zwischen der Genehmigungsbehörde und der Stammbehörde der FGT-Kräfte werden Ver-
waltungsverträge abgeschlossen, die die Abordnung der Mitarbeitenden regeln. 

- Die Genehmigungsbehörde erhält durch FGT eine Leistung, die sie finanziell ersetzen muss. 
Sie überweist der Stammbehörde die Kosten des Personalaufwands (Gehälter mit Anreizzu-
lage, Fahrt- und Unterbringungskosten, Verpflegungsmehraufwand und dergleichen). 

 

5.2.2 Stammbehörde 

Die FGT-Kräfte kommen von einer Stammbehörde und werden zu einer Genehmigungsbehörde ab-
geordnet. Die Stammbehörden haben die folgenden Aufgaben: 

- Die Stammbehörde schließt mit der Genehmigungsbehörde den Verwaltungsvertrag, der die 
Abordnung der Mitarbeitenden regelt. 

- Weil das Arbeiten im Home-Office üblicher wurde und auch in Teilen des Genehmigungsver-
fahrens möglich ist, muss im Vertrag mit der Genehmigungsbehörde festgelegt werden, wo 
das flexible Personal arbeitet. 

- Die Stammbehörde bleibt die Dienstbehörde des flexiblen Personals. Mit Ausnahme der Wei-
sungen für den unmittelbaren Einsatz in der Genehmigungsbehörde bleiben die dienstrecht-
lichen Aufgaben bei der Stammbehörde. Insbesondere erfolgt die Besoldung und Reisekos-
tenerstattung durch die Stammbehörde. 

- Die Stammbehörde erhält von der Genehmigungsbehörde eine Personalkostenerstattung. 

                                                           
120 Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfah-
ren und zur Umsetzung von EU-Recht vom 19.09.2023, S. 5 f. 
121 Wehrens/Bauckmann, UWP 2023, 146 (150). 
122 Statt vieler: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Wir brauchen eine Gelingenshaltung bis in jede 
Amtsstube, Pressemitteilung vom 23.05.2023. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/966684/0fea57038963b8bc4abfb702765c632e/20-16-193-I_Bundesverband-der-kommunalen-Spitzenverbaende.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/966684/0fea57038963b8bc4abfb702765c632e/20-16-193-I_Bundesverband-der-kommunalen-Spitzenverbaende.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/966684/0fea57038963b8bc4abfb702765c632e/20-16-193-I_Bundesverband-der-kommunalen-Spitzenverbaende.pdf
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/wir-brauchen-eine-gelingenshaltung-bis-in-jede-amtsstube/
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/wir-brauchen-eine-gelingenshaltung-bis-in-jede-amtsstube/
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5.2.3 Vermittlungsstelle 

Die Vermittlungsstelle ist eine neu zu schaffende Verwaltungseinrichtung zur Umsetzung des FGT-
Ansatzes. Als zentrale Steuerungseinheit sollte sie auf der obersten Ebene eines teilnehmenden Lan-
des angesiedelt sein, beispielsweise innerhalb einer Staatskanzlei. Rechtsgrundlage ist ein Verwal-
tungsabkommen zwischen den Bundesländern, die sich an dem FGT-Projekt beteiligen. Sofern Bun-
desbedienstete am Abruf-Pool teilnehmen oder der Bund neue Stellen finanziert, wird das Abkom-
men auch mit dem Bund geschlossen. 
 
Mit dem Aufbau und der Organisation der Vermittlungsstelle sollten zunächst drei bis fünf Personen 
betraut werden. In einem ersten Schritt ist der Abruf-Pool einzurichten. Dazu gehört sowohl die ge-
zielte Einstellung von Mitarbeitenden für den Einsatz in den FGT als auch die Gewinnung bereits im 
öffentlichen Dienst tätiger Fachkräfte (Rekrutierung). Zudem müssen Verfahrensabläufe entwickelt 
und erprobt, Verträge vorbereitet sowie Kommunikationskanäle zu verschiedenen weiteren Stellen 
aufgebaut werden. 
 
Die Vermittlungsstelle hat im Kern die Aufgabe, den Abruf-Pool zu bilden und zu pflegen. Hierzu 
müssen die relevanten Eckdaten (Qualifikationen, Referenzen, zeitliche Einschränkungen, örtliche 
Flexibilität) der sich meldenden Personen aufgenommen und stetig aktuell gehalten werden. Die 
Vermittlungsstelle nimmt die Bedarfsanmeldungen von den Genehmigungsbehörden entgegen und 
bereitet diese auf. In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, der Stammbehörde und deren 
Personalrat sowie der im Abruf-Pool für einen flexiblen Einsatz gespeicherten Interessent*innen ent-
wickelt die Vermittlungsstelle einen Vorschlag für die Zusammensetzung eines FGT-Einsatzes. Sie 
gibt auch Empfehlungen an die Genehmigungsbehörde für eventuell notwendige Nachqualifizierung 
(z. B. Landesrecht und Verfahrensabläufe) der Mitarbeitenden. Unabdingbar ist zudem, die Siche-
rung einer kurzen Zeitspanne zwischen Anforderung und Einsatz bei der bedürftigen Genehmigungs-
behörde. 
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Abbildung 3: Die Vermittlungsstelle führt u.a. den Abruf-Pool.  

 

5.2.4 Abruf-Pool 

Beim Abruf-Pool handelt es sich um eine von der Vermittlungsstelle geführten Datei von potentiell 
für den Einsatz infrage kommenden Personen. Diese Datei enthält u.a. Angaben zu den Personen, 
die sich für den Einsatz im FGT gemeldet haben – insbesondere zum Werdegang, zu den Qualifikati-
onen, den Erfahrungen, der Abkömmlichkeit und den persönlichen Vorstellungen hinsichtlich eines 
denkbaren Einsatzes sowie Besonderheiten, die zu beachten sind. Neben Personen aus Genehmi-
gungsbehörden anderer Bundesländer, sollten weitere geeignete Personengruppen ins Auge gefasst 
und aktiv rekrutiert werden, um den Pool tatsächlich personell zu füllen und die Verfügbarkeit von 
Einsätzen zu gewährleisten.   
 

Folgende Personenkategorien kommen grundsätzlich für die FGT-Lösung in Betracht: 

- Personen, die aktuell im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind und einen einschlägigen oder 
anschlussfähigen beruflichen Hintergrund aufweisen. Das werden in der Regel Personen sein, 
die in einer anderen Genehmigungs- oder Zulassungsbehörde tätig sind. Die Stammbehörde 
kann also im gleichen Bundesland wie die bedürftige Genehmigungsbehörde angesiedelt sein 
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(zum Beispiel anderer Landkreis). Sie kann einem anderen Bundesland entstammen oder sie 
kann eine von den inzwischen zahlreichen Bundesstellen sein, die ebenfalls mit  Genehmi-
gungs- und Zulassungsverfahren beschäftigt sind. Je nach Verfahrensschritt im Fall von BIm-
SchG-Genehmigungsverfahren benötigt es Personen, die bereits möglichst vertraut sind mit 
den speziellen Abläufen dieser Verwaltungsverfahren. Bei BImSchG-Verfahren sind das dann 
keine Personen aus Bundes- oder auch Planfeststellungsbehörden. Jedoch hängt die Auswahl 
der infrage kommenden Personen an vielen Faktoren. Daher sollte nicht von vornherein die 
Entsendung von Personal nur dann stattfinden, wenn exakt der/die Spezialist*in oder der/die 
Expert*in rekrutiert wird, die ausgefallen ist. Auch die zweitbeste Lösung muss bei Personal-
engpässen künftig in Betracht gezogen werden. Im Zweifel können ausnahmsweise auch mal 
Personen mit nur einer allgemeinen Verwaltungsausbildung gebraucht und dann zielgerich-
tet vermittelt werden.   

- Personen, die auf neu zu schaffenden Stellen extra eingestellt worden sind, um in flexiblen 
Genehmigungsteams zu arbeiten. 

- Ruheständler*innen mit einschlägigem oder anschlussfähigem beruflichem Hintergrund. 
 
Inwieweit mit den hier genannten drei Möglichkeiten der Abrufpool genügend groß gebildet wer-
den kann, muss in einem Pilotprojekt erprobt und getestet werden. Ggf. ist der Kreis der infrage 
kommenden und zu entsendenden Personen je nach Bedarfslage noch zu erweitern. 

 
Abbildung 4: Die Speisung des Abruf-Pools. 

 
In der Summe decken die im Abruf-Pool geführten Personen die Kompetenzen ab, die für die Bear-
beitung der BImSchG-Genehmigungsverfahren benötigt werden. Wenn erst bei einer konkreten An-
frage einer Genehmigungsbehörde die personalrechtliche Verfügbarkeit einer FGT-Kraft geklärt 
wird, kann dies einem schnellen Einsatz bei der Genehmigungsbehörde entgegenstehen. Daher sind 
bereits vor der Aufnahme einer Person in den Abruf-Pool zwei personalrechtliche Aspekte zu klären.  
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- Die Stammbehörde darf keine personalwirtschaftlichen Einwände haben, etwa weil die sich 

für den Pool interessierende Person unabkömmlich ist. Im Austausch von Vermittlungsstelle, 
Stammbehörde und der interessierten Person werden sich vorab Positionen klären und Lö-
sungen finden lassen. 

- Bei längerer Abordnung einer Person muss personalvertretungs- und tarifrechtlich der Per-
sonalrat der Stammbehörde zustimmen. Auch im Austausch mit dem Personalrat werden 
sich vorab Positionen klären und Lösungen finden lassen. 

 
In einigen Ländern gibt es Erfahrungen mit Personal-Pools, an die beim Aufbau des Abruf-Pools an-
geknüpft werden kann. Einige Aspekte, die im Abruf-Pool wichtig sind, führt bereits ein auf Vermitt-
lungen im öffentlichen Dienst spezialisiertes Online-Stellenportal auf: Interamt. Seit über 15 Jahren 
verfolgt Interamt seinen Slogan „Das Karriereportal des öffentlichen Dienstes“. Es bietet Dienstleis-
tungen von kostenlosen Ausschreibungen auf dem Stellenportal bis hin zu Funktionen des Bewer-
bermanagements. Das e-Rekrutierungsinstrument soll vor allem die junge Zielgruppe ansprechen. 
Es wird betrieben von der Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH, einer Ge-
sellschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern.123 Eine ansatzweite Anschauung für die Gestal-
tung des Abruf-Pools könnte die nachfolgende Stellenübersicht des Online-Stellenportals Interamt 

                                                           
123 Siehe: https://interamt.de/cms/legal/impressum.html (16.01.2025). 

https://interamt.de/cms/legal/impressum.html
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sein:

 
Abbildung 5: Stellenangebote der Website Interamt.de (22.01.2025). 
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5.2.5 Flexible Genehmigungsteams (FGT) 

Die Genehmigungsbehörde richtet eine Bedarfsanfrage an die Vermittlungsstelle. Sie stellt in der 
Anfrage genau ihren Bedarf dar in Bezug auf Anzahl, Qualifikation und zu leistende Verfahrens-
schritte der FGT-Kräfte, Dauer und Notwendigkeit des Einsatzes vor Ort oder mittels Home-Office. 
 
Ausgelöst durch die Bedarfsmeldung der Genehmigungsbehörde werden von der Vermittlungsstelle 
die flexiblen Genehmigungsteams gebildet. Dabei bedient sie sich der Daten im Abruf-Pool. Auf der 
Basis der Einstellung in den Abruf-Pool kann die Abstimmung mit den Stammbehörden und den dor-
tigen Personalräten kurzfristig erfolgen. 
 
In Bezug auf Größenordnung und Qualifikation gibt es eine große Spannbreite, die hier nicht im Ein-
zelnen dargestellt werden kann. Gebraucht werden kann eine einzelne Person, etwa um eine Spezi-
alistin für Artenschutz, es kann aber auch ein größeres Team gefragt sein, angefangen vom Verfah-
renskoordinator bis hin zu Sachbearbeiter*innen. Maßgeblich ist der konkrete Bedarf vor Ort. 
Die Mitglieder des Teams werden zur Genehmigungsbehörde abgeordnet, um dort die Bearbeitung 
eines bestimmten Verfahrens oder auch einzelner Verfahrensschritte zu unterstützen. Sie ersetzen 
das Personal vor Ort nicht, sondern ergänzen es. Es ändert sich auch nichts an Zuständigkeiten, sie 
verbleiben bei der Genehmigungsbehörde.124 
 

                                                           
124 Siehe dazu oben unter 5.1.6. 
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Abbildung 6: Das Zusammenspiel von Vermittlungsstelle, Abruf-Pool, Flexiblem Genehmigungsteam und Genehmi-
gungsbehörden. 

 

5.2.6 Abwicklungsmechanismen 

Damit der FGT-Ansatz reibungslos realisiert werden kann, bedarf es einer Reihe von ineinandergrei-
fenden Mechanismen. Basisvoraussetzung ist ein Verwaltungsabkommen zwischen den am FGT-An-
satz teilnehmenden Bundesländern (ggf. unter Einbeziehung des Bundes), in dem die Ziele, der Rah-
men, die Ausgestaltung (inklusive der Ansiedlung der Vermittlungsstelle) und insbesondere die Fi-
nanzierung geregelt werden. Vorbild eines solchen Verwaltungsabkommens125 könnte etwa das Ver-
waltungsabkommen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sein.126 
 
Das Bundesland, in dem die Vermittlungsstelle ihren Sitz bekommt, legt die Verankerung, die Auf-
bau- und Ablauforganisation sowie die Befugnisse fest, sofern das nicht bereits im Verwaltungsab-
kommen geregelt ist. Da die Vermittlungsstelle für die speziell für den FGT-Ansatz eingestellten Mit-
arbeitenden Dienststelle ist, braucht es insoweit eine (landes-) gesetzliche Regelung. 
 
 
 
 

                                                           
125 Bzw. einer Verwaltungsvereinbarung. 
126 Hier ist auch der Bund beteiligt, siehe: Verwaltungsabkommen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 

https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/dachabkommen-im-wortlaut.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Für die in den einzelnen Bundesländern neu zu schaffenden Stellen, mit denen – u.a. – der Abruf-
Pool gespeist wird, braucht es zumindest eine Verankerung in den jeweiligen Haushaltsgesetzen. 
Zwischen der Stamm- und der Genehmigungsbehörde sind eine Reihe von Verwaltungsverträgen zu 
schließen. Sie betreffen die Abordnung der Mitarbeitenden und die monetäre Abwicklung. 
In Bezug auf die speziell für den Einsatz in den flexiblen Teams eingestellten Mitarbeitenden gibt es 
entsprechende Vereinbarungen zwischen der Vermittlungsstelle und den Genehmigungsbehörden. 
 

5.3 Fiktiver Fall 

Wie der FGT-Ansatz funktionieren könnte, soll in den folgenden Ausführungen mit Hilfe eines fiktiven 
Falls veranschaulicht werden. 
 

5.3.1 Sachverhalt 

Mitarbeiter (M) (1) arbeitet seit mehreren Jahrzehnten in der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd in Rheinland-Pfalz. Jetzt wünscht er sich eine zeitlich begrenzte neue berufliche Herausforde-
rung, verbunden mit einem Ortswechsel. Daher legt er mit Zustimmung seiner Dienststelle (2) und 
des Personalrats (3) bei dem Web-Portal der Vermittlungsstelle (4) (5) ein Profil (6) an – mit Angaben 
zu seinem Werdegang, seinen Qualifikationen und weiteren Informationen. (7) Ähnlich agieren eine 
Spezialistin (S) für Windparks im Wald beim Landesbetrieb HessenForst und ein Sachbearbeiter im 
Ruhestand (8) der allgemeinen Verwaltung (A) beim Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Die Vermitt-
lungsstelle nimmt M, S und A in den Abruf-Pool auf. Ferner befinden sich die Daten von B im Abruf-
Pool. Er wurde auf eine für den flexiblen Einsatz geschaffenen Stelle als Sachbearbeiter eingestellt. 
(9) 
 
Der Landkreis Aurich in Niedersachsen ist die zuständige Genehmigungsbehörde (10) für Anträge 
nach dem BImSchG. Es gehen fast zeitgleich mehrere Anträge für die Errichtung von Windparks ein. 
Die Personalsituation in der Behörde ist prekär: Einer der Sachbearbeiter*innen ist in Elternzeit, die 
wenigen anderen sind heillos mit bereits laufenden Genehmigungsverfahren beschäftigt. Zudem 
wird Expert*innenwissen benötigt, da einer der Windparks, erstmalig für den Landkreis, im Wald 
errichtet werden soll. Alles in allem fehlen danach für die Bearbeitung der Anträge eine Verfahrens-
koordination, zwei Sachbearbeiter*innen und ein*e Wind-im-Wald (WIW)-Expert*in. Vor dem Hin-
tergrund wendet sich der Landkreis an die Vermittlungsstelle und meldet entsprechend dringenden 
und konkreten Bedarf an. 
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Ein Blick in die Datenbank der Vermittlungsstelle zeigt, dass zur Befriedigung des Bedarfs in Aurich 
verschiedene Personen in Betracht kommen. In Abstimmung mit dem Landkreis Aurich findet die 
Vermittlungsstelle (11) heraus, wer am besten in der Lage ist, die anstehenden Aufgaben zu bewäl-
tigen. Nach Rückkopplung mit den jeweiligen Stammbehörden und deren Personalräten wird ein aus 
M, S, A und B bestehendes flexibles Genehmigungsteam (FGT) für den Einsatz in Aurich gebildet. (12) 
 
Zu dem Zweck geschlossene Verträge (13) sehen vor, M, S, A und B für die Dauer der Bearbeitung 
der Anträge bzw. der Verfahrensschritte, an denen sie mitwirken (sollen), abzuordnen. (14) Ihre Be-
züge erhalten sie weiterhin von ihren Stammbehörden, zuzüglich einer Zulage. (15) Dienstherr bleibt 
die jeweilige Stammbehörde. (16) Der Landkreis Aurich tritt als weiterer Dienstvorgesetzter hinzu 
und ist für dienstliche Entscheidungen (z. B. Terminsetzungen, Urlaubsgewährung) zuständig. (17) 
Zwischen den Behörden wird vereinbart, dass der Landkreis Aurich die Personalkosten für die Mitar-
beitenden den Stammbehörden erstattet – inklusive Zulagen, Fahrt- und ggf. Unterbringungskosten 
usw. (18) 
 
Das FGT wird für den Landkreis Aurich tätig und unterstützt (19) die dortigen Mitarbeitenden bei der 
Bearbeitung der Genehmigungsanträge – nach Absprache entweder vor Ort oder aus dem Home-
office: M übernimmt die Verfahrenskoordination und überwacht die Einhaltung der Verfahrens-
schritte bei den einzelnen Anträgen. S unterstützt mit ihrem Expertinnenwissen vor allem die UVP 
sowie die Bearbeitung der Verfahrenskomponenten, die mit den spezifischen WiW-Anforderungen 
zu tun haben. A und B unterstützen bei der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung, z. B. im Zusammen-
hang mit dem ggf. stattfindendem Erörterungstermin und der Aufbereitung und Bewertung von Ein-
wendungen. Nach Abschluss der jeweils vereinbarten Verfahrensunterstützungen kehren M, S, A und 
B zu ihren Stammbehörden zurück. Der Landkreis Aurich erlässt die Genehmigungsbescheide. (20) 
 
Im Nachgang zum Einsatz im FGT erstattet der Landkreis Aurich die jeweiligen Personalkosten an die 
einzelnen Stammbehörden. M und S erhalten die im Zusammenhang mit der Abordnung vereinbar-
ten Anreize: (21) Zulagen, Weiterbildungsmöglichkeiten, um ihre Expertise weiter auszubauen, usw. 
– außerdem Bescheinigungen, die ihnen auf ihrem weiteren Berufsweg zugutekommen können. Auf 
das Arbeitszeitkonto des B werden die Einsatzzeiten beim Landkreis Aurich vermerkt, was ggf. zu 
einem Anspruch auf Freizeitausgleich für übertariflich geleistete Arbeitszeit führt. 
 
 
 
 

5.3.2 Erläuterungen 
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(1) Ausgegangen wird von einem Beamtenstatus. Bei Tarifangestellten ergeben sich kaum personal-
rechtliche Unterschiede. 
 
(2) Dienststelle ist die Behörde, die für die personalrechtlichen Angelegenheiten des Dienstverhält-
nisses zuständig ist. Für das Gelingen des FGT-Ansatzes ist die Einbeziehung der Dienststelle von 
Beginn an essentiell. 
 
(3) Das gilt auch für den Personalrat als der Interessenvertretung der Beschäftigten in Dienststellen 
der öffentlichen Verwaltung. 
 
(4) Dem Web-Portal der Vermittlungsstelle kommt eine wesentliche Scharnierfunktion im Rahmen 
des FGT-Ansatzes zu. 
 
(5) Die Vermittlungsstelle ist die zentrale Steuerungseinheit im Rahmen des FGT-Ansatzes.127 
 
(6) Als ansatzweises Vorbild fungieren können die Regelungen bei Interamt. 
 
(7) Nicht zuletzt wird es in dem Zusammenhang um Aussagen zur Dauer der angestrebten Tätigkeit 
sowie zum gewünschten Einsatzort gehen. 
 
(8) Bedienstete, die noch nicht lange im Ruhestand sind, bilden eine nicht zu unterschätzende Ziel-
gruppe bei der Personalrekrutierung für die FGT. 
 
(9) Für flexiblen Einsatz neu Eingestellte bilden eine weitere Personengruppe zur Speisung des Abruf-
Pools. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil dieses Personal ohne weitere Rücksprachen mit 
ihrer Dienststelle einsatzbereit sind und dadurch der FGT-Ansatz wirksam unterstützen kann. 
 
(10) Der FGT-Ansatz konzentriert sich auf die Entlastung der Genehmigungsbehörden. Ohne Zweifel 
gibt es daneben einen erheblichen Bedarf bei den Fachbehörden und bei den Fachgutachtern.  
 
 
 
 

                                                           
127 Zu ihren Aufgaben, ihrem Status und ihrer Verankerung siehe im Einzelnen unter 5.3.3. 
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(11) Damit der FGT-Ansatz Erfolg haben kann, sind Freiwilligkeit und Abstimmung zwischen sämtli-
chen Akteur*innen unerlässlich. Konkret einzubeziehen sind vorliegend die Stammbehörde (Dienst-
stelle und Personalrat), die Teammitglieder und die Genehmigungsbehörde (Dienststelle und Perso-
nalrat). Die Vermittlungsstelle hat für die Abstimmung zu sorgen – ein weiterer essentieller Aspekt 
der Scharnierfunktion. 
 
(12) Die Flexibilität zeigt sich daran, dass ausgerichtet an der konkret zu bewältigenden Aufgabe das 
Team zusammengestellt wird – u.a. in Bezug auf Größe, Qualifikation, zeitliche Erstreckung, Modali-
täten der Zusammenarbeit. 
 
(13) Derartige Verwaltungsverträge (öffentlich-rechtliche Verträge) sind – koordiniert und über-
wacht von der Vermittlungsstelle – zwischen der Stamm- und der Genehmigungsbehörde abzu-
schließen. 
 
(14) Da es sich um die vorübergehende – nicht eine dauerhafte – Übertragung einer Tätigkeit bei 
einer anderen Dienststelle handelt, läuft es bei der Handlungsform auf eine Abordnung (nicht Ver-
setzung) hinaus. Das bedeutet die Beibehaltung der bisherigen Dienststelle. 
 
(15) Das folgt aus der Handlungsform Abordnung. 
 
(16) Dito. 
 
(17) Die Zuständigkeit der (neuen) Beschäftigungsbehörde erstreckt sich auf arbeitsorganisatorische 
Belange. 
 
(18) Bestandteil des Verwaltungsvertrages. 
 
(19) Es geht um Unterstützungsleistungen innerhalb der für die Genehmigung zuständigen Behörde, 
nicht um eine Aus- oder Verlagerung. 
 
(20) An ihrer Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde ändert sich durch die Unterstützung seitens 
der FGT nichts. 
 
(21) Die für den FGT-Ansatz essentielle Freiwilligkeit setzt, wenn er Erfolg haben will, Anreize voraus. 
Insoweit kommt eine breite Palette in Frage. 
 



UfU e. V.  
ReaFlex: Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren durch flexible Genehmigungsteams - 
praktische Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten  

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. · Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de Seite 56 von 85 

5.4 Zwischenfazit zum FGT-Ansatz 

Innerhalb des FGT-Ansatzes bildet die Vermittlungsstelle (inklusive des Abruf-Pools) das operative 
Zentrum. Insgesamt bewegt man sich ausschließlich im administrativem Binnenbereich. Um ihn ins 
Leben zu rufen, sind gesetzgeberische Maßnahmen nicht erforderlich, mit Ausnahme der zusätzli-
chen Personalstellen im Haushaltsgesetz. Die Handhabung ist vergleichsweise einfach, da durchweg 
mit erprobten staats- und verwaltungsrechtlichen Instrumenten operiert werden kann. Um funktio-
nieren zu können, bedarf es gleichwohl der Erfüllung praktischer Voraussetzungen und der Beach-
tung von Umsetzungsnotwendigkeiten. Darauf ist nunmehr einzugehen. 
 

6  Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten 

Wie dargelegt wurde, setzt sich das neue Instrument, mit dessen Hilfe eine signifikante Beschleuni-
gung umweltrechtlicher Zulassungsverfahren erreicht werden soll, aus zwei Komponenten zusam-
men: den eigentlichen Flexiblen Genehmigungsteams (FGT) und der Vermittlungsstelle mit dem Ab-
ruf-Pool. Unabhängig davon, wie viele Bundesländer (und der Bund) sich an dem FGT-Ansatz betei-
ligen, soll es nur eine einzige Vermittlungsstelle (und auch nur einen Abruf-Pool) geben. Dadurch 
wird von vornherein sichergestellt, dass sich der bürokratische Aufwand in Grenzen hält, zugleich ein 
hohes Maß an Variabilität erreicht wird. 
 
Damit der FGT-Ansatz ohne Verzögerung mit Leben gefüllt werden kann, müssen eine Reihe von 
praktischen Voraussetzungen vorbereitet sein. Zudem gibt es Einiges in Bezug auf die Umsetzung zu 
bedenken – allerdings nicht in der Weise, dass mit enzyklopädischem Anspruch alle denkbaren, sich 
irgendwann stellenden Fragen beantwortet werden. Schon die sich schrittweise vollziehende Entfal-
tung des Ansatzes lässt das nicht zu. Sie ist vor dem Hintergrund des hier angeregten weiteren Vor-
gehens aber auch nicht erforderlich.  
 

6.1 Begriffsklärungen - Spektrum 

Elementarer Bestandteil der Konzeptstudie ist die Erörterung der praktischen Voraussetzungen so-
wie der Umsetzungsnotwendigkeiten. Praktische Voraussetzungen meint in dem Zusammenhang die 
Bedingungen, die im Vorfeld erfüllt sein müssen, damit der FGT-Ansatz gestartet werden kann. Um-
setzungsnotwendigkeit ist das Bindeglied zwischen der (sukzessiven) Ausformung des Instruments 
und seiner Erprobung vor Ort: Was ist mit Blick auf die Umsetzbarkeit nötig, um den FGT-Ansatz zum 
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Laufen zu bringen? Welche Fragen sind zu beantworten, welche Hindernisse müssen überwunden 
werden? Dabei reicht das Spektrum vom politischen Willen über die Finanzierungsproblematik, die 
Klärung von Rechtsfragen, die Bereitschaft der Genehmigungsbehörden, sich des Ansatzes zu bedie-
nen, bis zu seiner Bewährung in der tagtäglichen Behördenpraxis. 
 

6.2 Politischer Wille 

Nimmt man die Besprechungsrunden zwischen Bundeskanzler und den Ministerpräsident*innen der 
Länder der letzten Jahre als Maßstab,128 kann von einem parteiübergreifend starken Wunsch ausge-
gangen werden, zu einer dauerhaften Beschleunigung der Genehmigungsvorhaben zu gelangen. Als 
Hebel wurde namentlich die Beschleunigungsgesetzgebung genutzt. Die Notwendigkeit, flankierend 
auf der Personalebene anzusetzen, wurde zwar erkannt,129 allem Anschein nach gibt es hier aber 
noch eine enorme Deckungslücke. 
 
Mit dem von der niedersächsischen Task-Force Energiewende beschlossenen Maßnahmen130 ist der 
Anspruch verbunden, es nicht bei der – erneuten – Konstatierung der vielfach als defizitär angese-
henen Situation vor Ort bewenden zu lassen, sondern auf die Handlungsebene zu gelangen und 
messbar für Abhilfe zu sorgen. Allerdings erscheint zweifelhaft, ob die gleichmäßige Verteilung der 
Stellen auf die einzelnen niedersächsischen Landkreise geeignet ist, tatsächlich zu einer aufs Ganze 
gesehen Problembewältigung oder jedenfalls deutlichen -minderung beizutragen und also als Vor-
bild zu taugen. Auf der einen Seite entstehen in einer Behörde zusätzliche Kapazitäten, die dort ggf. 
nicht oder jedenfalls nicht dringend benötigt werden. Woanders mag wiederum die eine zusätzliche 
Stelle kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. 
 
Das Beispiel lehrt: Nötig ist der politische Wille, im Personalbereich Lösungen zu entwickeln, die am 
spezifischen, konkreten Bedarf orientiert rasch Wirkung entfalten. Um die Hürden von vornherein 
als überwindbar erscheinen zu lassen, drängt es sich dabei auf, durchaus unkonventionelle Wege zu 
beschreiten, sich dabei aber im Rahmen des öffentlichen Dienstrechts zu bewegen. Nötig ist schließ-
lich die Bereitschaft, Finanzmittel – in einer insgesamt gesehen durchaus überschaubaren Größen-
ordnung – zur Verfügung zu stellen. Angesichts der Problemdimension, insbesondere der negativen 
Auswirkungen, die es für den Wirtschaftsstandort Deutschland hat, wenn sich Genehmigungsverfah-
ren verzögern (gelegentlich überhaupt nicht bearbeitet werden), erscheint das mehr als gerechtfer-
tigt – und auch leistbar.  

                                                           
128 Siehe dazu im Einzelnen oben unter 4. 
129 Siehe nur Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Länder. 
130 Task-Force Energiewende Niedersachsen, Liste der Maßnahmen der Task-Force, 29.04.2024. 

https://archive.org/details/pakt-fur-planungs-genehmigungs-und-umsetzungsbeschleunigung-zwischen-bund-und-landern
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/206879/Liste_der_Manahmen_durch_Task-Force_Energiewende_Niedersachsen.pdf
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6.3 Bereitstellung von Stellen/Finanzierung des Ansatzes 

Das Thema Finanzierung betrifft neben der Finanzierung der Vermittlungsstelle mit ihren Mitarbei-
tenden die Kosten der Bildung von flexiblen Teams, entweder mit vorhandenem Personal des öffent-
lichen Dienstes oder aus einer Personalaufstockung durch Schaffung neuer Stellen. 
 
Bei den Kosten der Bildung von flexiblen Teams aus vorhandenem Personal geht es um die Kosten-
übernahme im Zusammenhang mit den Abordnungen i.w.S.  Alles in allem dürfte der Finanzbedarf 
hier überschaubar sein. Das Problem dürfte weniger mit der Größenordnung der benötigten Mittel 
zu tun haben als mit der Herbeiführung der prinzipiellen Bereitschaft der Genehmigungsbehörden, 
für die Nutzung zusätzlichen Personals überhaupt einen finanziellen Beitrag zu leisten. Die Berüh-
rungspunkte bzw. Überschneidungen mit dem Thema „Politischer Wille“, sich auf den Ansatz einzu-
lassen, liegen auf der Hand. 
 
Eine prinzipielle Bereitschaft, sich auf Personalzuwachs einzulassen, zeigen die Personalaufstockun-
gen mehrerer Bundesländer in den letzten Jahren. Für die Bearbeitung von Genehmigungsanträgen 
im Bereich erneuerbarer Energien haben insbesondere Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen in den letzten Jahren neue Stellen im Landeshaushalt geschaffen. In 
Bayern waren es 100 Stellen, in Baden-Württemberg 40, in Nordrhein-Westfalen 60 und in Nieder-
sachsen 25 Stellen, wobei sich die Dotierung und der Ort des Personaleinsatzes unterscheidet.131 
 
Auch in diesen Ländern wird es trotz Schaffung zusätzlicher Stellen in einigen Genehmigungs- und 
Zulassungsbehörden weiter einen Bedarf für den FGT-Ansatz geben. So kann es bei Antragshäufun-
gen zu Engpässen kommen. In Niedersachsen konnte mit den 25 Stellen nicht einmal bei jeder zwei-
ten kommunalen Genehmigungsbehörde eine Stelle eingerichtet werden. 
 
Hinzu kommt, dass die Mehrzahl der 16 Bundesländer keine zusätzlichen Stellen einrichten konnten. 
Es ist zwar ungewiss, wie viele Bereitschaftsmeldungen für den Abruf-Pool aus den bestehenden 
Genehmigungs- und Zulassungsbehörden eingehen werden. Klar ist jedoch, man sollte einen solchen 
übergreifenden Ansatz konsequent beschreiten und entwickeln, weil für einen länderübergreifen-
den FGT-Ansatz ein hoher Bedarf an zusätzlichen Stellen existiert. Auch wenn in der Startphase nur 
drei bis fünf der 16 Bundesländer am FGT-Ansatz teilnehmen würden, zeigen die Zahlen aus Bayern, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im Umkehrschluss überdeutlich, wie 
hoch der Bedarf zusätzlicher Stellen pro Land in diesem neuralgischen Verwaltungssektor ist.  
 

                                                           
131 Siehe hierzu auch 4.5 S. 38 f. 
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Ein Bedarf von zunächst 100 zusätzlichen Stellen für den FGT-Ansatz ist daher sicher nicht zu kurz 
gegriffen. Pro Flächenland wäre das im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Stellen, die 2024 Nie-
dersachsen zur Reduzierung des Genehmigungsstaus namentlich im Windenergiebereich eingerich-
tet hat. Hinzu kommt die Finanzierung der Vermittlungsstelle. Hier werden neben Sachkosten in der 
Aufbauphase drei bis fünf Stellen und die Ausstattung mit Honorarmitteln zu schaffen sein.  
 
Die zu schaffenden Stellen werden anhand ihrer Wertigkeiten unterschiedlich dotiert sein müssen. 
Neben Leitungsstellen ist an Stellen mit Expertise sowie an Stellen für Sachbearbeitung zu denken. 
In Baden-Württemberg wurden je Regierungspräsidium 10,0 Stellen mit den folgenden Wertigkeiten 
beantragt: 1,0 x A16, 1,0 x A15, 6,0 x A14, 1,0 x A13 gD, 1,0 x A10.132 Verglichen mit der Dotierung 
in kommunalen Genehmigungsbehörden ist diese Verteilung vergleichsweise hoch gegriffen. 
 
Wenn für die 100 Stellen zuzüglich der fünf Stellen der Vermittlungsstelle eine ähnliche Kalkulation 
angenommen werden würde, käme man auf Kosten von um 10 Millionen Euro. Würde man weitere 
3 Mio Euro für anderweitige Sachkosten usw. grob überschlagen und kalkulieren, läge man für die 
Etablierung des FGT-Ansatzes bei etwa 13 Mio Euro. In einem Pilotprojekt sollte zudem erprobt wer-
den, inwieweit ein Teil des notwendigen Geldes über Rückflüsse der begünstigten Genehmigungs-
behörden wieder eingespielt werden kann.  
 

6.4 Klärung von Rechtsfragen 

Bezogen auf die jeweiligen Sachverhalte – insbesondere die Einrichtung der Vermittlungsstelle, die 
Bildung der FGT, die Abrechnung zwischen der Stamm- und der Genehmigungsbehörde, nicht zu 
vergessen die Schaffung neuer Stellen und ihre Verankerung in der Vermittlungsstelle – stellen sich 
selbstverständlich für sich genommen einige Rechtsfragen. Zu ihrer Beantwortung sind rechtliche 
Instrumentarien zu entwickeln bzw. rechtliche Standards zu beachten. Insoweit ist im Zusammen-
hang mit dem FGT-Ansatz auch Neuland zu betreten. Indes auch nur insoweit: In Bezug auf die ein-
zelnen Konstrukte kann nämlich durchweg auf bewährte Ausprägungen zurückgegriffen, diese müs-
sen lediglich adaptiert werden. 
 
Für die Etablierung des FGT-Ansatzes bedarf es lediglich des Abschlusses eines Verwaltungsabkom-
mens zwischen den Ländern, optional unter Einbeziehung des Bundes. Da nur Angelegenheiten der 
Exekutive betroffen sind, ist eine parlamentarische Mitwirkung nicht erforderlich. 
 

                                                           
132 Landtag von Baden-Württemberg, Drs. 17/2677, S. 7.  

https://www.landtag-bw.de/resource/blob/258370/3906079ce709bb06f3a4ef573e9b161b/17_2677_D.pdf
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Wenn Bedienstete – koordiniert durch die Vermittlungsstelle – vorübergehend von der Stamm- zur 
Genehmigungsbehörde wechseln, geschieht das im Wege der Abordnung: Es geht um die Über-
nahme einer Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur bis-
herigen Dienststelle.133Namentlich bei der Führung (und Nutzung) des Abruf-Pools sind datenschutz-
rechtliche Anforderungen zu beachten. 
 
Zwischen Stamm- und Genehmigungsbehörde müssen etliche Modalitäten im Zusammenhang mit 
dem Einsatz im FGT geregelt werden; nicht zuletzt geht es dabei um Kostenerstattungen. Als Rechts-
form bietet sich der Verwaltungsvertrag (öffentlich-rechtlicher Vertrag) an. Beteiligt sind juristische 
Personen des öffentlichen Rechts.134 In der Sache geht es um die Begründung öffentlich-rechtlicher 
Rechtsverhältnisse, angewendet werden öffentlich-rechtliche Bestimmungen. 
 
Für die Bereitstellung neuer Stellen zwecks Ergänzung bzw. Aufstockung des Abruf-Pools wird in den 
jeweiligen Ländern eine ausdrückliche Ermächtigung in den Haushaltsgesetzen benötigt.135 
 

6.5 Bereitschaft der Genehmigungsbehörden, sich des FGT-Ansatzes zu bedienen 

Der FGT-Ansatz kann nur funktionieren, wenn die Genehmigungsbehörden tatsächlich bereit sind, 
von ihm Gebrauch zu machen. Anders formuliert: Ohne konkrete Nachfragen läuft die Speisung des 
Abruf-Pools mit geeigneten Personen tendenziell ins Leere, binnen kurzem wird es dann gar nicht 
mehr dazu kommen, dass sich Personen für den Abruf-Pool melden. 
 
Nun steht außer Frage, dass es bundesweit einen erheblichen Bedarf an geeignetem (Fach-)Personal 
gibt. Allerdings regional nicht gleichmäßig verteilt, divergierend bei den Handlungsfeldern und mit 
ganz unterschiedlichen Belastungsspitzen. Den daraus resultierenden spezifischen Bedarf muss die 
Behördenleitung ermitteln und exakt benennen. Der dafür nötige Aufwand dürfte sich in Grenzen 
halten, weil in der Genehmigungsbehörde im Zuge der Personalplanung die meisten Informationen 
ohnehin vorhanden sein sollten.  
 

                                                           
133 Demzufolge handelt es sich nicht um eine Umsetzung, da der Beschäftigte seinen Arbeitsplatz nicht nur innerhalb 
seiner Dienststelle wechselt. Und es liegt auch keine Versetzung vor, da mit dem Einsatz im flexiblen Team keine auf 
Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle verbunden ist. 
134 Da bei dem Austausch der Willenserklärungen Rechtsfähigkeit Voraussetzung ist, müssen jeweils die Behördenträ-
ger tätig werden. Die Behörden sind in der Regel nur deren unselbständige Untergliederungen. 
135 Durch das Haushaltsgesetz wird der Haushaltsplan des Landes festgelegt. 
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Der entscheidende – größere – Schritt besteht demnach darin, nach außen zu gehen, konkret: sich 
an die Vermittlungsstelle zu wenden. Ob er getan wird, dürfte maßgeblich von den folgenden Ein-
flussfaktoren abhängen: 

- der Problemdimension (Ausmaß – Zeitfaktor), 
- der Haltung der Dienststelle, 
- der Kenntnis von der Funktionsweise des Abruf-Pools (hierfür benötigt es Informationskam-

pagnen der beteiligten Länder, ihre Behörden hinzuweisen und zur Teilnahme aufzufordern), 
- dem Problemdruck einer Genehmigungsbehörde, er muss größer sein als ihre Scheu, auf zu 

knappem Personalstand nach außen erkennbar zu reagieren und Unterstützung anzufordern, 
- der erkennbaren Fähigkeit der Vermittlungsstelle, rasch einen Beitrag zur Problemlösung zu 

leisten, 
- dem Aufwand für Anfrage, Einarbeitung und administrative Bewältigung eines FGT-Teams 

muss kleiner sein als der Nutzen für das Genehmigungsverfahren sowie 
- der Bereitschaft in der Genehmigungsbehörde, die Kosten des FGT zu tragen. 

6.6 Ausreichende Speisung des Abruf-Pools mit geeigneten Personen 

Das Gelingen des FGT-Ansatzes steht und fällt damit, dass der Abruf-Pool ausreichend „gefüllt“ ist – 
kurzfristig abrufbar und ausgerichtet an allen in Betracht kommenden Bedarfsausprägungen, ange-
fangen von Verfahrenskoordinator*innen bis hin zu Spezialist*innen. Drei  Rekrutierungsmöglichkei-
ten stehen grundsätzlich zur Verfügung: die Meldung Einzelner aus dem gesamten Bundesgebiet aus 
ähnlichen Genehmigungs- und Zulassungsstellen, die Einstellung durch die Vermittlungsstelle gezielt 
für den Einsatz in den FGT sowie die Rekrutierung von kürzlich aus dem Dienst ausgeschiedenen 
erfahrenen Verwaltungsmitarbeitenden aus Genehmigungs- und Zulassungsbehörden. 
 
Bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden durch die Vermittlungsstelle müssen wiederum zwei 
Voraussetzungen erfüllt sein – die Absicherung durch entsprechende Haushaltstitel sowie eine zu-
friedenstellende Bewerber*innensituation. Es sind für die Besetzung der zusätzlichen Stellen eher 
Berufsanfänger*innen zu erwarten als Personen mit Berufserfahrung. Daher ist es wichtig, dass die 
FGT nicht nur mit Berufsanfänger*innen zusammengestellt werden.  
 
Für die neuen Stellen dürfte es außerdem wichtig sein, dass zumindest ein Teil der Aufgaben im 
Home-Office erledigt werden können. Für die Inkaufnahme der Reisetätigkeit könnte es sinnvoll sein, 
wenn sich die beteiligten Länder um zusätzliche Anreize an den Einsatzorten bemühen wie Schulun-
gen, Einbeziehung der Familiensituation oder Freizeitprogramme.  
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6.7  Koordinierungsleistung der Vermittlungsstelle 

Ganz wesentlich für den Erfolg des FGT-Ansatzes dürfte die Koordinierungsleistung der Vermittlungs-
stelle sein. Sie zeigt sich vor allem: 

- in der Etablierung und Nutzung des Abruf-Pools, 

- in der Koordinierungsleistung im engeren Sinne, wenn es darum geht, bedarfsgerecht die 

FGT zusammenzustellen, 

- in der Qualitätssicherung und Schnelligkeit der Vermittlungsleistung sowie 

- in der Wahrnehmung der verschiedenen Funktionen als Dienststelle des zusätzlich eingestell-

ten Personals. 

 
Was an Herausforderungen auf die Vermittlungsstelle zukommt, ist nicht zu unterschätzen: Zu-
schnitt und Größenordnung des Bedarfs, wie er von den Genehmigungsbehörden gemeldet wird, 
müssen angemessen eingestuft werden. Komplementär muss mit hoher Passgenauigkeit ermittelt 
werden, wer aus dem Abruf-Pool für ein FGT in Frage kommt und wie es zusammengesetzt werden 
sollte. Im weiteren Verlauf ist dafür zu sorgen, dass die vorgeschlagene Konstruktion innerhalb des 
Dreiecks Genehmigungsbehörde – Teammitglied – Stammbehörde (ggf. zusätzlich noch Personalrat) 
Zustimmung findet. Unter Umständen muss immer auch je nach Situation nachjustiert werden. Das 
alles verlangt ein ausgeprägtes Verständnis für das zu bewältigende Sachproblem, verknüpft mit ad-
ministrativem Geschick, kommunikative Kompetenz, nicht zuletzt Durchsetzungskraft und Erfah-
rung. Dafür – zumal auf Anhieb – geeignetes Personal zu finden, dürfte alles andere als selbstver-
ständlich sein. Ohne entsprechende finanzielle Anreize – etwa bei der Einstufung der zu besetzenden 
Stellen – wird man daher auch kein geeignetes Personal für die Besetzung der Vermittlungsstelle 
finden.  
 
Ganz überwiegend ist die Vermittlungsstelle bei der Zusammensetzung der FGT darauf angewiesen, 
mit dem Fundus im Abruf-Pool zu operieren. Nicht auszuschließen ist, dass eine Genehmigungsbe-
hörde einen dringenden Bedarf anmeldet, das personelle Reservoir aber unzureichend oder ausge-
schöpft ist. Für den Fall muss sie Regularien entwickeln, um auch dann handlungsfähig zu bleiben 
und Problemlösungsbeiträge leisten zu können. Da im Moment niemand in der Lage ist, den kom-
menden Bedarf an zusätzlichem Personal in den Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in 
Deutschland durch das verstärkte Ausscheiden der Boomer-Generation einerseits und die zusätzli-
chen Anforderungen an den Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur andererseits zu quantifizie-
ren, wäre es wichtig, hier rasch eine Art übergreifendes Monitoring aufzubauen, um gewappnet zu 
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sein. Wenn hier Daten vorliegen würden, könnte auch die Größe einer Vermittlungsstelle, die Anzahl 
von zu vermittelnden Personen und der FGT-Ansatz insgesamt genauer am Bedarf justiert werden.  
 

6.8 Ausreichende Anreize 

Selbst wenn es letztlich formal auf von der Dienstbehörde veranlasste Maßnahmen wie etwa Abord-
nungen hinausläuft, ist die Freiwilligkeit für den Erfolg des FGT-Ansatzes essentiell: Diejenigen, die 
für eine gewisse Zeit in einem FGT arbeiten wollen, müssen sich von sich aus dazu bereitfinden, die 
dafür erforderlichen Schritte zu tun, sich als erstes also in der Datenbank der Vermittlungsstelle re-
gistrieren lassen. Damit dies nicht nur vereinzelt, sondern in einer für das Gelingen des Projekts aus-
reichenden Größenordnung geschieht,136 müssen zusätzlich Anreize geschaffen werden. Ganz grob 
lassen sich dabei die folgenden Ausprägungen für unterschiedliche Anreize unterscheiden: 

- eigene berufliche Vorteile, 

- monetäre Anreize, 

- Anreize im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit, 

- sonstige Anreize 

 

6.8.1 Eigene berufliche Vorteile 

Sie dürften neben den monetären Anreizen im Vordergrund stehen. Im Einzelnen kommt eine ganze 
Palette von beruflichen Vorteilen in Betracht. Zentral sind mutmaßlich Beförderungen. In Betracht 
kommt etwa die Verkürzung von Wartezeiten bei Beförderungen, was bei überdurchschnittlichen 
Leistungen oder besonderen Verdiensten erfolgen kann. Der Einsatz in einem FGT könnte als über-
durchschnittliche Leistung gewertet werden. Vorstellbar ist weiterhin ein Laufbahnwechsel, der qua-
lifizierten Beamt*innen den Aufstieg in eine höhere Laufbahngruppe ermöglicht. Generell bietet die 
Schaffung zusätzlicher Stellen qualifizierten Bediensteten Perspektiven. 
 
 
 
 

                                                           
136 Nicht zuletzt muss die Vermittlungsstelle im Bedarfsfall an dem konkreten Bedarf ausgerichtet Genehmigungsteams 
zusammenstellen können. 
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6.8.2 Monetäre Anreize 

Eine dominierende Rolle dürfte die Gewährung einer Zulage während der Tätigkeit im FGT spielen. 
Sie können für herausgehobene Funktionen vorgesehen werden. Damit sollen zusätzliche Anforde-
rungen eines Dienstpostens abgegolten werden, wenn diese nicht bereits mit der allgemeinen Äm-
terbewertung erfasst sind.137 Dabei müssen die übertragenen Dienstaufgaben gegenüber den regel-
mäßigen Inhalten im Vergleich höherwertig sein. Eine solche Höherwertigkeit könnten Schwierigkei-
ten der Dienstverrichtung oder eine höhere Verantwortung darstellen.138 Anknüpfungspunkte im 
Zusammenhang mit dem Einsatz in FGT dürften sich vergleichsweise leicht herstellen lassen. 
 

6.8.3 Anreize im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit 

Insoweit sind Anreize vielfältiger Art, noch dazu auf verschiedenen Ebenen angesiedelt, denkbar. 
Genannt seien beispielhaft: 

- die Möglichkeit, ganz überwiegend in Home-Office zu arbeiten und auf diese Weise die Zeit 
der Abwesenheit vom eigenen Wohnort stark zu begrenzen, 

- eine sehr gute technische Ausstattung, 
- die Bereitstellung attraktiver Arbeitsräume inklusive Ausstattung am Einsatzort, 
- eine (individuelle) Schulung, um rasch mit den spezifischen Gegebenheiten vor Ort vertraut 

zu werden, 
- übergreifend Hilfestellung, um ohne größere Reibungsverluste alsbald eine zugleich effektive 

wie befriedigende Tätigkeit im FGT gewährleisten zu können. 
 

6.8.4 Sonstige Anreize 

Hier wird es zunächst und vor allem um die Bereitstellung oder jedenfalls Vermittlung einer adäqua-
ten Unterkunft gehen. Aufgrund der von vornherein zeitlich begrenzten Tätigkeit in dem jeweiligen 
FGT dürfte ein kompletter Umzug (ggf. mit Familie) nicht in Betracht kommen. Gleichwohl bzw. ge-
rade deshalb sollte großer Wert daraufgelegt werden, dass die vorübergehende Unterbringung zu-
friedenstellend ist.139 
 

                                                           
137 Schmidt in: Plog/Wiedow, BBesG § 42 Rn. 47 f. 
138 Ebd., Rn. 49. 
139 Zumal nicht völlig auszuschließen ist, dass sich die Tätigkeit am Einsatzort als so attraktiv erweist, dass daraus eine 
Dauerlösung wird. 
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Nicht gänzlich außerhalb der Betrachtung bleiben sollten Beschäftigungsmöglichkeiten für Part-
ner*innen, Kindergartenplätze usw. Der Stellenwert „weicher“ Standortfaktoren sollte keineswegs 
unterschätzt werden. Dafür Mittel bereitzustellen und den Aspekt von Anfang im Blick zu behalten, 
dürfte sich deshalb allemal lohnen. 
 

6.9 Nachweis der Wirksamkeit des Ansatzes 

Als neues Instrument steht der FGT-Ansatz unvermeidlicher Weise in Konkurrenz zu anderen Be-
schleunigungsmaßnahmen, insbesondere mit der Beschleunigungsgesetzgebung und dem Instru-
ment des Projektmanagers. Für den durchaus wahrscheinlichen Fall, dass sich am Anfang nicht alle 
Bundesländer am FGT-Ansatz beteiligen, ergibt sich eine weitere Wettbewerbssituation. Sollen vor 
dem Hintergrund die mit dem Einsatz des Instruments verbundenen Erwartungen in Erfüllung gehen 
bzw. – anders formuliert – der durch seine Einführung hervorgerufene Elan nicht alsbald wieder zum 
Erliegen kommen, braucht es zeitnah Nachweise der Wirksamkeit. Derartige Nachweise können vor 
allem sein: 

- Anzahl und Qualifikation der Bediensteten, die ihre Daten im Abruf-Pool speichern lassen, 

- Anzahl der unter Mitwirkung der Vermittlungsstelle gebildeten Teams, 

- in dem Zusammenhang: Dauer, bis nach der Bedarfsmeldung der Genehmigungsbehörde 

Teams gebildet worden sind, 

- Anzahl und Zuschnitt der Genehmigungsverfahren bzw. einzelner Verfahrensschritte, an de-

nen FGT mitgewirkt haben, 

- Anzahl der bei der Vermittlungsstelle angesiedelten neuen Stellen, vor allem aber 

- Ausmaß der Entlastungseffekte, die in den Genehmigungsbehörden durch den FGT-Einsatz 

erzielt wurden. 

Der zuletzt genannte Punkt dürfte essentiell für den Nachweis der Wirksamkeit des FGT-Ansatzes 
sein und sich durch entsprechende evaluierende Begleitmaßnahmen schnell und vergleichsweise 
unaufwendig ermitteln lassen. 
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6.10 Zwischenfazit 

Der FGT-Ansatz kann nur auf der Basis der freiwilligen Teilnahme der Bediensteten gelingen. Um 
genügend Teilnehmende zu gewinnen, müssen die Anreize entsprechend gesetzt werden. Unerläss-
lich sind deutliche berufliche und/oder persönliche Vorteile. Karriereaspekte und monetäre Vorteile. 
Die Anreize beschränken sich aber nicht darauf.  
 
Flankierend sollte ein engmaschiges Monitoring durchgeführt werden. Dieses Monitoring sollte 
quantitative Kennzahlen wie die Anzahl der registrierten und im Abruf-Pool aufgenommenen Be-
diensteten, die Häufigkeit des Einsatzes sowie die Nutzung durch die jeweiligen Bundesländer erfas-
sen. Unerlässlich ist zudem die Ermittlung der Entlastungseffekte in den Genehmigungsbehörden, 
da ihr Nachweis maßgeblich die Akzeptanz des Ansatzes prägen wird. 
 

7 Neuralgische Punkte bei der Realisierung 

Der ständig zunehmende Problemdruck, die Möglichkeit, den FGT-Ansatz auf der Basis geltenden 
Rechts auf den Weg bringen, bereits vorhandene positive Erfahrungen mit Pool-Lösungen, der ver-
gleichsweise überschaubare Mittelbedarf, nicht zuletzt die Chance, recht bald Ergebnisse vorweisen 
zu können - das alles spricht dafür, dem FGT-Ansatz beträchtliche Realisierungschancen einzuräu-
men. Zudem hat die Erörterung der praktischen Voraussetzungen und der Umsetzungsnotwendig-
keiten gezeigt, dass er vergleichsweise einfach handhabbar ist. Anders als insbesondere beim Pro-
jektmanager wird ausschließlich behördenintern operiert und zwar unter Nutzung von Verfahrens-
weisen, die in der Verwaltung gang und gäbe sind. Das dürfte der Akzeptanz ebenso zugutekommen 
wie die Freiwilligkeit als elementarer Komponente. Im Rahmen der Umsetzung läuft es für Mitarbei-
tende auf eine Abordnung nach den beamtenrechtlichen Regelungen hinaus, aber erst, nachdem die 
Daten dem Abruf-Pool übermittelt wurden und die Modalitäten (inklusive der Gewährung von An-
reizen) geklärt sind. Von dieser Seite sind Hemmnisse also nicht zu erwarten. 
 
Die neuralgischen Punkte liegen woanders. Auf sie ist im weiteren Verlauf einzugehen um zu ermit-
teln, welcher Stellenwert ihnen mutmaßlich zukommt und wie damit umgegangen werden könnte. 
Vornehmlich dürfte es um Folgendes gehen: 

- den politischen Willen, 

- die Finanzierung, 

- die Bereitschaft der Genehmigungsbehörden, sich des Instruments zu bedienen, 
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- die ausreichende Speisung des Abruf-Pools mit geeigneten Personen, 

- die Koordinierungsleistung der Vermittlungsstelle, 

- das Erfordernis, zeitnah Erfolge melden zu können. 

Absolut vorrangig dürfte sein, ob es gelingt, an der richtigen Stelle den politischen Willen zu entwi-
ckeln, sich ernsthaft auf den FGT-Ansatz einzulassen. Die weit verbreitete Wahrnehmung, dass der 
gegenwärtige Zustand unhaltbar ist, die Maßnahmen, mit deren Hilfe man in der Vergangenheit ver-
sucht hat, das Problem zu bewältigen und die sich als unzureichend erwiesen haben - daraus muss 
gefolgert werden, dass es an der Zeit ist, sich des FGT-Ansatzes zu bedienen. 
 
Eine nicht zu unterschätzende Hürde könnte in dem Zusammenhang die gerade erfolgte Novellie-
rung der 9. BImSchV mit der Weiterentwicklung des Instruments Projektmanager sein. So könnte die 
Auffassung vertreten werden, man möge doch erst einmal abwarten, welche Entlastungseffekte sich 
auf die Weise erzielen lassen, es nicht gleich mit einem weiteren Instrument probieren. Indes würde 
sich rasch erweisen, dass eine derartige Sichtweise nicht haltbar wäre: wenn überhaupt, wird der 
Einsatz des Projektmanagers neuen Typs erst ganz allmählich erfolgen, zur Beseitigung der akut vor-
handenen Engpässe wird er schon deshalb kaum beitragen können. Abgesehen davon dürfte die 
Hinzuziehung von Projektmanagern ohnehin nicht wesentlich zur Personaleinsparung bei den Ge-
nehmigungsbehörden führen. Bestenfalls läuft es auf die Erzielung von Synergieeffekten hinaus, dies 
aber nur dann, wenn der Projektmanager tatsächlich kompetente Ansprechpartner*innen vorfindet. 
Zugespitzt formuliert: Damit das Instrument Projektmanager funktionieren kann, bedarf es leistungs-
fähiger Genehmigungsbehörden. Um die Erreichung dieses Ziels geht es beim FGT-Ansatz. 
 
Ähnliches gilt im Verhältnis zu anderen Abhilfemaßnahmen, die bereits praktiziert oder diskutiert 
werden, so die Intensivierung der Weiterbildung oder die Entwicklung neuer Studiengänge: Entwe-
der ist die Durchschlagskraft von vornherein zu gering, da es viel zu lange dauert, bis sich Effekte 
einstellen - oder aber es geht im Grunde nicht ohne eine Verzahnung mit dem FGT-Ansatz, wenn 
sich Erfolge einstellen sollen. Beim FGT-Ansatz handelt es sich also nicht um ein Instrument, das 
additiv eingesetzt den einen oder anderen Zusatznutzen erbringen mag; vielmehr die zentrale 
Größe, wenn es gilt, rasch an neuralgischen Stellen für Entlastung zu sorgen. Diese Erkenntnis bei 
maßgeblichen Entscheidungsträgern zu erzeugen, dürfte der erste wesentliche Schritt sein. Aller-
dings darf es dabei nicht sein Bewenden haben. Vermutlich braucht es eine Initialzündung. Sie 
könnte in der Durchführung eines Pilotvorhabens bestehen – mit einem fließenden Übergang in ei-
nen auf kontinuierlichen Ausbau ausgerichteten Regelbetrieb. 
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Das zweite Nadelöhr könnte – nicht überraschend – die Finanzierung sein. Auch wenn der Mittelbe-
darf absolut gesehen und im Vergleich mit anderen Bereichen durchaus bescheiden ist, könnte sich 
seine Umsetzung als nicht zu unterschätzendes Hindernis erweisen – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass vielfach die Konsolidierung der öffentlichen, speziell der Landeshaushalte oberste Prio-
rität genießt.140 
 
Um neuralgische Punkte könnte es sich nicht zuletzt deshalb handeln, weil sie von den Promotor*in-
nen des FGT-Ansatzes nur wenig beeinflusst werden können. Bei der Koordinierungsleistung der Ver-
mittlungsstelle, der Personalgewinnung, dem Zusammenspiel von Stammbehörde, Vermittlungs-
stelle und Genehmigungsbehörde sieht das anders aus. Zwar darf keineswegs unterschätzt werden, 
was die jeweiligen Akteur*innen einbringen müssen, damit die angestrebten Effekte eintreten. Im-
mer aber handelt es sich um Aktivitäten im administrativen Binnenbereich, bei denen auf bewährte 
Instrumente und Serviceeinrichtungen141 zurückgegriffen werden kann. 

8 Weiteres Vorgehen 

Um möglichst rasch zu belastbaren Resultaten zu gelangen, bietet es sich an, mehrstufig vorzugehen. 
Es muss folglich dafür gesorgt werden, dass der FGT-Ansatz genuiner Bestandteil der öffentlichen 
Diskussion zum Thema Infrastruktur, Sondervermögen und Pakt für Planungsbeschleunigung wird. 
Seine Tragfähigkeit erweist sich am besten und am ehesten in einer praktischen Erprobung. Hierfür 
bietet sich die Durchführung eines Pilotvorhabens an. Schließlich sind Umsetzungsschritte in der Flä-
che auf den Weg zu bringen.  
 

8.1 Etablierung bzw. Ausbau der Diskussionsgrundlage 

Abgesehen von diffusen Hinweisen auf in einigen Bundesländern praktizierten Pool-Lösungen gibt 
es – soweit ersichtlich – keine Anhaltspunkte dafür, dass Instrumentenausformungen, die bei immis-
sionsschutzrechtlichen Normalverfahren ansetzen und mittels eines flexiblen Personaleinsatzes Ent-
lastungs- und Beschleunigungseffekte erzielen können, ernsthaft diskutiert, geschweige denn prak-
tiziert werden. Umso wichtiger ist es, bezogen auf den FGT-Ansatz, für die Etablierung und den ra-
schen Ausbau einer Diskussionsgrundlage zu sorgen. Zudem – und wohl vorrangig - kommt für den 

                                                           
140 Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Umweltverwaltungen unter Reformdruck, Sondergutachten 2007; 
Bogumil et al., Weiterentwicklung der baden-württembergischen Umweltverwaltung - Wissenschaftliches Gutachten 
im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 22.08.2016.  
141 Beispielsweise die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, welche zu 100% in öffentlicher Hand ist. 

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2004_2008/2007_SG_Umweltverwaltungen_unter_Reformdruck_KF.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Allgemein/160822_Gutachten_Weiterentwicklung_Umweltverwaltung.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Allgemein/160822_Gutachten_Weiterentwicklung_Umweltverwaltung.pdf
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Ausbau der Diskussionsgrundlage und zugleich Schärfung des Ansatzes die Durchführung eines Pi-
lotvorhabens in Frage. 
 

8.2 Pilotvorhaben 

Viel spricht dafür, den FGT-Ansatz in einem Pilotprojekt zu erproben. Im Rahmen eines solchen Pro-
jekts ginge es darum, im kleinen Maßstab zu überprüfen, ob die Projektidee tragfähig ist. Generell 
stehen dabei auf dem Prüfstand insbesondere die Akzeptanz und die Wirtschaftlichkeit. Übergrei-
fend ist es der Härtetest, ob der Ansatz tatsächlich funktioniert. 
 
Bezogen auf den FGT-Ansatz muss namentlich herausgefunden werden, ob es gelingt, rasch qualifi-
ziertes Personal für die Teams zu rekrutieren und vor Ort – im Rahmen der Bearbeitung der Geneh-
migungsanträge – die angestrebte Entlastung zu bewirken. Damit wird sich der dann der Blick auto-
matisch auf die Vermittlungsstelle mit dem Abruf-Pool richten, vor allem darauf, ob sie in der Lage 
ist, die Koordinierungsleistung zu erbringen und für eine reibungslose Abwicklung zu sorgen. 
 
Der Problemdruck, dem die Genehmigungsbehörden ausgesetzt sind, divergiert von Bundesland zu 
Bundesland.142 Damit es ein wirklicher Härtetest wird, könnte es sich anbieten, das Pilotprojekt dort 
anzusiedeln, wo der Bedarf besonders groß ist. Um keine Zeit zu verlieren143 - bei einer bundeswei-
ten Erstreckung und der damit verbundenen Notwendigkeit, sich über den Sitz der Verwaltungsstelle 
zu verständigen sowie Verwaltungsabkommen abzuschließen,144 werden sich Verzögerungen kaum 
vermeiden lassen -, könnte man sich auf die Bildung und den Einsatz der flexiblen Teams innerhalb 
eines Bundeslandes beschränken. Allerdings müsste man in dem Fall in Kauf nehmen, dass der Er-
kenntnisgewinn beschränkt wäre.  Der besondere Charme des FGT-Ansatzes liegt in der republikwei-
ten Mobilisierung und Nutzung des fachlichen Know-Hows.145 Insoweit wird ggf. abzuwägen sein, 
was schwerer wiegt. Eine mittlere Lösung für ein Pilotprojekt könnte auch sein, ein Pilotvorhaben in 
zwei bis fünf Ländern statt nur in einem Land anzugehen. 
 
Um generalisierbare, abgesicherte Erkenntnisse zu bekommen, sollte das Pilotprojekt mittels einer 
Begleitforschung analysiert werden. 
 

                                                           
142 Siehe 3.1. 
143 Als Orientierungsgröße: Üblicherweise dauern Pilotprojekte zwei - drei Jahre. Hier sollte aufgrund der Dringlichkeit 
ggf. schon nach 18 Monaten die Frage, ob der Ansatz trägt, zu weiteren Schritten genutzt werden.  
144 Siehe dazu 6.4. 
145 Siehe fiktiver Fall unter 5.4. 
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8.3 Umsetzungsschritte in der Fläche 

Der hier vorgeschlagene Ansatz ermöglicht ein zugleich an konkreten Problemen vor Ort orientiertes 
wie dynamisches Vorgehen. Das betrifft zunächst die Ausgestaltung der einzelnen Instrumente. So 
kann etwa der Abruf-Pool auf der Basis von Erkenntnissen, die im Pilotvorhaben gewonnen wurden, 
vorgelagert aber auch schon von Anregungen und Hinweisen aus Fachdiskussionen kontinuierlich 
weiterentwickelt und optimiert werden, ausgerichtet am jeweiligen spezifischen Bedarf.  
 
Wie oben dargelegt wurde, spricht ganz viel dafür, den FGT-Ansatz republikweit zu erproben und die 
Vermittlungsstelle auf der obersten Ebene eines teilnehmenden Landes anzusiedeln. Allerdings wird 
sich die bundesweite Erstreckung möglicherweise bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von vorn-
herein erreichen lassen. Um eine dynamische Entwicklung nicht zu gefährden, insbesondere um zu 
gewährleisten, dass vor Ort der FGT-Ansatz von Anfang an Früchte trägt, sind Übergangslösungen 
vorstellbar, was die flächenmäßige Erstreckung, sprich die Teilnahme von Bundesländern anbelangt. 
Unabdingbar ist jedoch das Funktionieren der Vermittlungsstelle von Anfang an. Nicht in Stein ge-
meißelt ist die Ausgestaltung der diversen Verträge. Diese können in einem längeren Lernprozess 
weiterentwickelt werden. 
 
Auf wieviel und wie im Einzelnen auf qualifiziertes Personal zurückgegriffen werden kann, hängt von 
einer Reihe von Einflussfaktoren ab, namentlich der Bereitschaft, sich für den Abruf-Pool zu melden, 
daneben der Bereitstellung und Schaffung zusätzlicher Stellen. Bei entsprechend starker politischer 
und finanzieller Unterstützung könnte es angesichts des teilweise dramatischen Problemdrucks vor 
Ort zu einem raschen Voranschreiten kommen. Nicht auszuschließen ist dabei die Entstehung eines 
Missverhältnisses, nämlich der Meldung eines erheblichen Unterstützungsbedarfs auf der einen 
Seite, angesichts einer unzureichenden Speisung des Abruf-Pools der Unmöglichkeit, den Bedarf zu 
befriedigen. 
 
Im Hinblick auf die räumliche Erstreckung dürfte es auf eine schrittweise Entfaltung hinauslaufen, 
was durchaus sinnvoll erscheint. Um die folgenden Schritte geht es: 

- Bildung und Einsatz flexibler Teams innerhalb eines Bundeslandes (ggf. noch weiter be-

schränkt auf einzelne Regierungsbezirke), 

- Ausweitung auf Unterstützungsleistungen zwischen benachbarten Bundesländern, 

- bundesweiter Einsatz des FGT-Ansatzes, gespeist aus Landesbediensteten, 

- wiederum bundesweiter Einsatz des FGT-Ansatzes, Einbeziehung von Bundesbediensteten. 



UfU e. V.  
ReaFlex: Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren durch flexible Genehmigungsteams - 
praktische Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten  

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. · Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de Seite 71 von 85 

Wie oben dargelegt wurde,146 ist der Unterstützungsbedarf bei den BImSchG-Genehmigungsbehör-
den für Windenergieanlagen besonders groß. Es spricht viel dafür, hier mit dem FGT-Ansatz zu star-
ten. Von der Funktionsweise her bestehen keine grundlegenden Unterschiede zu den Fachbehörden. 
Gerade hier bzw. an der Schnittstelle Genehmigungsbehörde - Fachbehörde gibt es ebenfalls gravie-
rende Engpässe.147 Über die Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG kommt der FGT-Ansatz 
darüber hinaus auch für andere Zulassungsverfahren in Betracht. Auch bei etlichen Planfeststellungs-
verfahren wird über eine überlange Verfahrensdauer geklagt. Oder im Bereich der kommunalen Bau-
leitplanung. Auch bei diesen Behörden ist die Problemlage ähnlich angespannt. Deshalb ist nach 
Etablierung und Erprobung schon heute an eine zügige Weiterentwicklung des FGT-Ansatzes zu den-
ken.  
 
Mit der in der Konzeptstudie verfolgten und für die praktische Erprobung ausgearbeiteten Idee, bun-
desweit den Einsatz flexibler Genehmigungsteams zu etablieren (FGT-Ansatz), sollte ein Beitrag zur 
Lösung akuter Personalengpässe in Genehmigungs- und Zulassungsbehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland am Beispiel der immissionsschutzrechtlichen Verfahren im Bereich Windenergieanla-
gen geliefert werden. Mit dem während der Bearbeitung der Konzeptstudie neu ins Spiel gebrachten 
Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von 500 Mrd. Euro werden alle in der Konzeptstudie darge-
legten Argumentationen und Dringlichkeiten noch einmal forciert. Denn es dürfte sich schon nach 
kurzer Zeit herausstellen, dass die Bearbeitung von Genehmigungs- und Zulassungsanträgen  im Inf-
rastrukturbereich eines der wesentlichen Nadelöhre bei der Skalierung von Bearbeitungskapazitä-
ten, die wiederum entscheidend sind, ob mehr Infrastrukturvorhaben real in Angriff genommen wer-
den können, darstellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
146 Siehe unter 3. 
147 Wehrens/Bauckmann, UWP 2023, 146; siehe auch Interview D2, Interview vom 29. November 2024. 
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Abkürzungsverzeichnis 
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Abs. Absatz 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AG Arbeitsgemeinschaft 

AISV Anlagenbezogener Immissionsschutz / Störfallvorsorge 

Art. Artikel 

AWV Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e. V.  

B 
 

9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes 

BauGB Baugesetzbuch 

BBesG Bundesbesoldungsgesetz 

BBG Bundesbeamtengesetz 

BDI Bundesverbandes der deutschen Industrie 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BLAG UDig Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz 

BT-Drs.  Bundestagdrucksachse 

bzw. Beziehungsweise 

C 
 

Ca. Circa 

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 

  



UfU e. V.  
ReaFlex: Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren durch flexible Genehmigungsteams - 
praktische Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten  

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. · Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de Seite 73 von 85 

D 
 

DBB Deutscher Beamtenbund 

dgl. dergleichen 

DÖV  Die Öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht 

Drs. Drucksache 

E 
 

E2E Ende zu Ende 

Ebd. Ebenda 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

EnWZ  Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft 

et al. und andere 

EU Europäische Union 

EurUP Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht 

F 
 

f. folgende 

FDP Freie Demokratische Partei 

ff. fortfolgende  

FGT Flexible Genehmigungsteams 

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

G 
 

gD Gehobener Dienst 

Ggf. Gegebenenfalls 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GW Gigawatt 

  



UfU e. V.  
ReaFlex: Beschleunigung umweltrelevanter Zulassungsverfahren durch flexible Genehmigungsteams - 
praktische Voraussetzungen und Umsetzungsnotwendigkeiten  

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. · Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de Seite 74 von 85 
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i.w.S. Im weiteren Sinne 

Insb. Insbesondere 

IT Informationstechnologie 

K 
 

KI Künstliche Intelligenz 

L 
 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

LNG Flüssigerdgas (liquefied natural gas) 

LNGG Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases 

M 
 

Mio. Millionen 

MLUK Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Branden-
burg bzw. Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz Brandenburg 

MPK Ministerpräsidentenkonferenz 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

N 
 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 

NABU Naturschutzbund Deutschland 

NDR Norddeutscher Rundfunk 

NdsVBl. Niedersächsische Verwaltungsblätter 

NKR Nationaler Normenkontrollrat 

Nr. Nummer 

NuR  Natur und Recht  

NVwZ  Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

O 
 

ÖFIT Kompetenzzentrum Öffentliche Informationstechnologie 

o.g. Oben genannt 
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Pakt Planungsbeschleuni-
gung 

Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung 
zwischen Bund und Länder 

R 
 

Rn. Randnummer 

S 
 

S. Seite 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschland 

T 
 

TO Tagesordnung 

TOP Tagesordnungspunkt 

U 
 

u.a. Unter anderem 

u.U. Unter Umständen 

UMK Umweltministerkonferenz 

UPR  Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift) 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UWP  Umweltrechtliche Beiträge aus Wissenschaft und Praxis (Zeitschrift) 

V 
 

vgl. Vergleiche  

W 
 

WaStrG Bundeswasserstraßengesetz 

WDR Westdeutscher Rundfunk 

WEA Windenergieanlage 

WindSeeG Windenergie-auf-See-Gesetz 

WiW Wind-im-Wald 
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Z 
 

z.B. Zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 
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Anhang: Interview-Leitfaden 

Leitfragen für Behördenmitarbeitende sowie Entscheider in Zulassungsbehörden 
 
Die Interviews dienen folgenden Zielen: 

• Ermittlung, ob die angenommenen Gründe für die Notwendigkeit von flexiblen 
Teams in Zulassungsbehörden zutreffend sind und wo ggf. noch weitere Aspekte 
aus der Praxis für die Einführung solcher Teams in den Blick genommen werden 
müssen  

• Nachschärfen der eigenen Annahmen und Nachfragen zu spezifischen Situationen 
vor Ort  

• Diskussion zur Idee flexibler Teams mit erfahrenen Behördenmitarbeitenden 
 

1. Einstieg über konkrete (Arbeits-)Situation rund um das Thema Personal in Zu-
lassungsbehörden  

1.1. Wie würden sie die generelle Arbeitsbelastung in Ihrem Referat/Zuständigkeitsbe-
reich beschreiben? Was ist planbar hinsichtlich der Bearbeitung von Vorhaben, was 
nicht? 

1.2. Gibt es bestimmte Phasen bei Vorhabenplanungen oder auch Projekte, in denen 
der Arbeitsaufwand besonders hoch und wenig planbar ist? Wenn ja, welche? (Sek-
toren, Bereiche)?  

1.3. Welche Herausforderungen hinsichtlich des Einsatzes des Personals begegnen 
Ihnen häufig bei der Bearbeitung von Infrastrukturvorhaben? 

1.4. Gibt es Belastungsspitzen? Wenn ja, wie gut können sie auf diese reagieren und 
sich ggf. wie fühlen Sie sich auf diese vorbereitet? 

1.5. Wie oft müssen Sie schon jetzt auf externe Beratung oder Unterstützung zurück-
greifen, um Ihre Aufgaben zu bewältigen?  

1.6. Gibt es spezifische Aufgabenfelder bzw. Verfahrensschritte, in denen Sie oder Ihr 
Team Unterstützung benötigen? 

1.7. Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Behörden/Referaten im aktu-
ellen Verwaltungsaufbau? 

1.8. Gibt es bereits jetzt eine Zusammenarbeit im Land oder darüber hinaus mit 
Schwesterbehörden, um Belastungsspitzen abzufedern?  

1.9. Wie sehen sie ihr Personaltableau in den kommenden Jahren für die Aufgaben 
ihrer Behörde aufgestellt (viele MA gehen in Rente, Nachbesetzung schwierig, Mix 
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aus erfahrenen und jungen MA ist ein Problem bis hin zu Referat ist teilweise nicht 
mehr arbeitsfähig in fünf Jahren)?  

 

2. Idee der flexiblen Einsatzteams 

Am Anfang dieses Blocks steht eine kurze Erläuterung der verschiedenen Ideen und 
Modelle 

2.1.  Wie stehen Sie grundsätzlich zu der Idee, ein flexibles Einsatzteam für die Unter-
stützung bei Genehmigungsverfahren einzusetzen? 

2.2.  Sehen sie Vorteile in der Einführung eines solchen Teams für Ihre Arbeit? 
2.3.  Welche Bedenken oder Herausforderungen sehen Sie bei der Integration eines 

flexiblen Einsatzteams in den bestehenden Arbeitsablauf? 
2.4.  Würden Sie ein solches Modell als entlastend und effizient ansehen? Warum oder 

warum nicht? 
2.5.  In welchen Bereichen oder Situationen sehen Sie den größten Bedarf für den Ein-

satz flexibler Teams? 
2.6. Welche spezifischen Erwartungen hätten Sie an die Rolle eines flexiblen Einsatz-

teams, um es als wertvolle Unterstützung wahrzunehmen? 
2.7. Welche spezifischen Kompetenzen oder Fachgebiete sollten ein flexibles Einsatz-

team abdecken, um Ihnen optimal zu helfen? 
2.8. Würden Anreize (Gehalt, Aufstieg, etc.) Ihre Bereitschaft Teil eines flexiblen Ein-

satzteam erhöhen? 
 

3. Das Verhältnis Flexible Teams und Projektmanager 

3.1. Fragen, ob mit Gesetzesänderung vertraut, falls nicht, erläutern. 
3.2.  Inwieweit könnte ein Projektmanager, wie in § 2b beschrieben, eine sinnvolle Un-

terstützung in Ihrem aktuellen Arbeitssituation darstellen? Welche Verfahrens-
schritte würden Sie durch einen Projektmanager besonders entlastet sehen? Wo 
würden sie einen Projektmanager einsetzen? 

3.3. Sehen sie durch den Projektmanager, der ja durch den Vorhabenträger finanziert 
wird, die Hoheit des Verwaltungsentscheidung beeinträchtigt?  

3.4.  Inwieweit glauben Sie, dass die Beauftragung eines Projektmanagers die Effizienz 
und Qualität der Genehmigungsprozesse verbessern könnte? Wo sehen sie ggf. 
neue Punkte für Reibungsverluste? 

3.5.  Welche spezifischen Vorteile sehen Sie im Einsatz eines flexiblen Teams im Ver-
gleich zu einem Projektmanager? Bzw. wo ist ein Projektmanager notwendig und 
wo braucht es flexible Teams?  
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3.6. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Projektmanager und ein flexibles Einsatzteam 
komplementär eingesetzt werden? Wenn ja, wie könnte diese Zusammenarbeit Ih-
rer Meinung nach am besten funktionieren? 

 

 
Zum Projektmanager, siehe § 2b 9. BImSchV:* 
 
(1) Die Genehmigungsbehörde soll in jeder Stufe des Verfahrens einen Dritten als Projekt-
manager, der als Verwaltungshelfer beschäftigt werden kann, auf Antrag oder mit Zustim-
mung des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchführung 
von Verfahrensschritten beauftragen. Dies kann insbesondere folgende Verfahrensschritte 
umfassen:  

1. Die Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung von Verfahrensabschnitten 
und Zwischenterminen,  
2. die Fristenkontrolle,  
3. die Koordinierung von erforderlichen Sachverständigengutachten,  
4. das Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der Vorhabenträger,  
5. die erste Auswertung der eingereichten Stellungnahmen,  
6. die organisatorische Vorbereitung eines Erörterungstermins,   
7. die Leitung des Erörterungstermins,  
8. den Entwurf der Niederschrift nach § 19,  
9. den Entwurf der Entscheidung nach § 20 sowie  
10. die Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen nach § 7. 

(2) Die Entscheidung nach § 20 trifft allein die Genehmigungsbehörde. 

(3) Stimmt der Träger des Vorhabens zu, kann die Genehmigungsbehörde bei der Beauf-
tragung des Projektmanagers mit diesem vereinbaren, dass die Zahlungspflicht unmittelbar 
zwischen Vorhabenträger und Projektmanager entsteht und eine Abrechnung zwischen 
diesen erfolgt. Der Projektmanager ist verpflichtet, die Abrechnungsunterlagen ebenfalls 
der Genehmigungsbehörde zu übermitteln. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob die vom 
Projektmanager abgerechneten Leistungen dem jeweiligen Auftrag entsprechen, und teilt 
dem Vorhabenträger das Ergebnis dieser Prüfung unverzüglich mit. 

                                                           
* neugefasst durch Bekanntmachung vom 29.05.1992 BGBl. I S. 1001; zuletzt geändert durch Artikel 4 Gesetz vom 
03.07.2024 BGBl. 2024 I Nr. 225. 
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